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HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT 

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen Flossbach von Storch - Fundament erfolgt auf Basis des 

Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den 

Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Be-

sonderen Anlagebedingungen sind in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt. 

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Flossbach von Storch - Fundament Interessierten so-

wie jedem Anleger des Fonds zusammen mit dem letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls 

nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dane-

ben sind dem am Erwerb eines Anteils an dem Flossbach von Storch - Fundament Interessierten das Basisinformati-

onsblatt rechtzeitig vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf 

von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in dem 

Basisinformationsblatt enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. 

Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem gegebenenfalls nach dem Jah-

resbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. 

Anlagebeschränkungen für US-Personen 

Die Flossbach von Storch Invest S.A. und/oder der Flossbach von Storch - Fundament sind und werden nicht gemäß dem 

United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Fonds sind und 

werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapierge-

setzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile des Flossbach von Storch - Fundament 

dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. 

Antragsteller müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Perso-

nen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. 

Für die Zwecke dieser Beschränkung trägt der Begriff „US-Person“ die folgende Bedeutung: 

1) Eine natürliche Person, die aufgrund eines US-Gesetzes oder einer US-Vorschrift als Einwohner der Vereinig-

ten Staaten angesehen wird; 

2) eine juristische Person, bei der es sich um 

i) eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder ein sonstiges Un-

ternehmen handelt, 

a. die gemäß dem Bundesrecht oder dem einzelstaatlichen Recht der USA gegründet oder organisiert 

wurde, einschließlich der außerhalb der USA ansässigen Vertretungen und Zweigstellen dieses Unter-

nehmens oder 

b. die unabhängig vom Ort der Gründung oder Organisation hauptsächlich zum Zweck passiver Anlagen 

gegründet wurde (wie beispielsweise eine Kapitalanlagegesellschaft oder ein Anlagefonds oder eine 

vergleichbare juristische Person mit Ausnahme der Programme für betriebliche Sozialleistungen und 

Altersversorgungssysteme für Mitarbeiter, leitende Angestellte und Chefs eines ausländischen Unter-

nehmens mit Hauptgeschäftssitz außerhalb der USA) 

– und die sich im unmittelbaren oder mittelbaren Eigentum einer oder mehrerer USP(s) befindet, wo-

bei diese USP(s) (sofern sie nicht gemäß CFTC Regulation 4.7 (a) als „qualifizierte berechtigte Perso-

nen“ (Qualified Eligible Person)“ definiert werden) unmittelbar oder mittelbar einen materiellen Ei-

gentumsanspruch von insgesamt mindestens 10% halten, oder 
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– bei der eine USP als persönlich haftender Gesellschafter, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, 

Hauptgeschäftsführer oder in einer sonstigen Funktion tätig ist, die ihr die Weisungsbefugnis hin-

sichtlich der Aktivitäten dieses Unternehmens einräumt, oder 

– die von einer oder für eine USP hauptsächlich zu dem Zweck der Investition in nicht bei der SEC [Bun-

desbörsenaufsichtsbehörde der USA] registrierte Wertpapiere gegründet wurde, oder 

– bei der mehr als 50% ihrer Stimmrechtsanteile oder nicht stimmberechtigten Anteile unmittelbar 

oder mittelbar im Eigentum von USPs stehen oder 

c. bei der es sich um eine in den USA ansässige Vertretung oder Zweigstelle eines ausländischen Unterneh-

mens handelt, oder 

d. die ihren Hauptgeschäftssitz in den USA hat; oder 

ii) um einen gemäß dem Bundesrecht oder dem einzelstaatlichen Recht der USA gegründeten oder organisier-

ten oder, unabhängig vom Ort der Gründung oder Organisation um einen Trust handelt, 

a. bei dem einer oder mehreren USP(s) die Kontrollbefugnis über sämtliche wesentlichen Entscheidungen 

des Trusts zusteht oder 

b. die Verwaltung des Trusts oder seiner Gründungsdokumente der Überwachung durch ein oder mehrere 

US-Gericht(e) unterstehen oder 

c. die Funktion des Gründers, Stifters, Treuhänders oder einer sonstigen, für die Entscheidungen im Hin-

blick auf den Trust verantwortlichen Person durch eine USP ausgeübt werden; oder 

iii) um den Nachlass einer verstorbenen Person handelt, unabhängig vom Wohnort dieser Person zu ihren Leb-

zeiten, bei dem eine USP die Funktion eines Testamentsvollstreckers oder Nachlassverwalters ausübt; 

3) ein gemäß US-Recht gegründetes und verwaltetes Programm für betriebliche Sozialleistungen; 

4) ein treuhänderisches oder nicht treuhänderisches Anlagekonto [discretionary or non-discretionary invest-

ment account] oder ein vergleichbares Konto (mit Ausnahme eines Nachlasses oder Trusts), das von einem 

ausländischen Händler oder von einem US-Händler oder einem sonstigen Vermögensverwalter zu Gunsten 

oder für Rechnung einer USP (gemäß der oben genannten Definition) gehalten wird. 

Für die Zwecke dieser Definition bedeuten die Begriffe „Vereinigte Staaten” und „US” die Vereinigten Staaten von Amerika 

(einschließlich der Einzelstaaten und dem District of Columbia), ihre Gebiete und Besitzungen in Übersee sowie sonstige 

Gebiete, die ihrer Rechtsordnung unterstehen. 

Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung  

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom Flossbach von Storch - Fundament gehaltenen 

Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände nicht verfügen. Mit den Anteilen sind 

keine Stimmrechte verbunden. 

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Über-

setzung zu versehen. Die Flossbach von Storch Invest S.A. wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in 

deutscher Sprache führen. 

Durchsetzung von Rechten 

Das Rechtsverhältnis zwischen Flossbach von Storch Invest S.A. und dem Anleger sowie die vorvertraglichen Beziehungen 

richten sich nach deutschem Recht. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende Definition) und in einem anderen 

EU-Staat wohnen, können auch vor einem zuständigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage erheben. 
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Die Flossbach von Storch Invest S.A. hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-

tungsstelle verpflichtet. 

Bei Streitigkeiten können Verbraucher die „Ombudsstelle für Investmentfonds“ des BVI Bundesverband Investment und 

Asset Management e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Flossbach von Storch Invest S.A. nimmt 

an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil.  

Die Kontaktdaten der „Ombudsstelle für Investmentfonds“ lauten: 

Büro der Ombudsstelle des BVI 

Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 

Unter den Linden 42 

10117 Berlin 

Telefon: (030) 6449046-0 

Telefax: (030) 6449046-29 

E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de 

www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

Die Europäische Kommission hat unter www.ec.europa.eu/consumers/odr eine europäische Online-Streitbeilegungsplatt-

form eingerichtet. Verbraucher können diese für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kaufver-

trägen oder Online-Dienstleistungsverträgen nutzen. Die E-Mail-Adresse der Gesellschaft lautet: beschwerde@fvsinvest.lu. 

Verbraucher sind natürliche Personen, die in den Fonds zu einem Zweck investieren, der überwiegend weder ihrer ge-

werblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufverträgen oder Dienstleistungsverträgen, die auf elektronischem Wege zu-

stande gekommen sind, können sich Verbraucher auch an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU wenden 

(www.ec.europa.eu/consumers/odr). Als Kontaktadresse der Verwaltungsgesellschaft kann dabei folgende E-Mail angege-

ben werden: beschwerde@fvsinvest.lu. Die Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern vermittelt den Par-

teien lediglich den Kontakt zu einer zuständigen nationalen Schlichtungsstelle.  

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Streitbeilegungsverfahren unberührt.  

Widerrufsrecht bei Kauf außerhalb der ständigen Geschäftsräume 

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermögen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der stän-

digen Geschäftsräume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so hat der Käufer das 

Recht, seine Kauferklärung in Textform und ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerru-

fen. Über das Recht zum Widerruf wird der Käufer in der Durchschrift / der Kaufabrechnung belehrt. Das Widerrufsrecht 

besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume 

hat. Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass (i) entweder der Käufer keine natürliche Person 

ist, die das Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der nicht ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann 

(Verbraucher), oder (ii) es zur Verhandlung auf Initiative des Käufers gekommen ist, d.h. er den Käufer zu den Verhandlun-

gen aufgrund vorhergehender Bestellung des Käufers aufgesucht hat. Bei Verträgen, die ausschließlich über Fernkommu-

nikationsmittel (z.B. Briefe, Telefonanrufe, E-Mails) zustande gekommen sind (Fernabsatzverträge), besteht kein Wider-

rufsrecht. 

Verkaufsbeschränkung 

Die ausgegebenen Anteile dieses Sondervermögens dürfen nur in Ländern zum Kauf angeboten werden, in denen 

ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Sofern nicht von der Gesellschaft oder einem von ihr be-

auftragten Dritten eine Erlaubnis zum Vertrieb seitens der örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde, handelt es 

sich bei diesem Verkaufsprospekt nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen; der Verkaufsprospekt 

darf dann nicht zum Zwecke eines solchen Angebots angewendet werden.  

http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
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Verwaltung, Vertrieb und Beratung 

 

EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft 

Flossbach von Storch Invest S.A. (société anonyme) 

2, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

E-Mail: info@fvsinvest.lu 

Internet: www.fvsinvest.lu 

Gezeichnetes Eigenkapital zum 31. Dezember 2023: 

5.000.000, - EURO 

 

Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft 

(Leitungsorgan) 

Markus Müller 

Christian Schlosser 

Christoph Adamy 

 

Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft  

Vorsitzender des Aufsichtsrates 

Kurt von Storch  

Vorsitzender des Verwaltungsrates 

Flossbach von Storch SE, D-Köln 

 

Aufsichtsratsmitglieder 

Matthias Frisch 

Unabhängiges Aufsichtsratsmitglied 

 

Carmen Lehr 

Unabhängiges Aufsichtsratsmitglied 
 

 

Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsge-

sellschaft 

KPMG Audit S.à r.l 

39, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

Verwahrstelle 

BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland 

Senckenberganlage 19 

D-60325 Frankfurt am Main 

Deutschland 

 

Wirtschaftsprüfer für den Fonds 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

D-60327 Frankfurt am Main 

Deutschland 

 

Verschiedene Teilleistungen der Zentralverwal-

tungsaufgaben 

BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland 

Senckenberganlage 19 

D-60325 Frankfurt am Main 

Deutschland 
 

Flossbach von Storch Invest S.A. (société anonyme) 

2, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxemburg 

Großherzogtum Luxemburg 

 

Fondsmanager 

Flossbach von Storch SE 

Ottoplatz 1 

D-50679 Köln 

Deutschland 

 

Sonstige Angaben 

Wertpapierkennnummer / ISIN 

Anteilklasse FT: A0HGMH / DE000A0HGMH0 

Anteilklasse IT: A0Q7S5 / DE000A0Q7S57 

Anteilklasse RT: A1JMPZ / DE000A1JMPZ7 
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Grundlagen 

Das Sondervermögen (der Fonds) 

Das Sondervermögen Flossbach von Storch - Fundament (nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für gemeinsame Anla-

gen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen 

dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der 

Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) 

im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. (nachfolgend 

„Gesellschaft“) verwaltet. Der Fonds wurde am 27. Dezember 2005 für unbestimmte Dauer aufgelegt. Derzeit existieren drei 

Anteilklassen. 

Bei dem Fonds handelt es sich seit dem 1. März 2018 um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 111 KAGB und 

dieser investiert somit mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von Storch – Global Quality 

(nachfolgend „Masterfonds“). Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 122 KAGB ist der Flossbach von Storch – 

Global Quality, ein Teilfonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem 

Masterfonds handelt es sich um einen ausländischen OGAW. Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen 

Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Die Gesellschaft erwirbt ausschließlich Anteile am 

Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. 

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach 

dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen 

Vermögen in Form von Sondervermögen an. Der Geschäftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgeleg-

ten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; 

eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist 

ausgeschlossen. In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf und welche Best-

immungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Investment-

steuergesetz (nachfolgend „InvStG“) und den Anlagebedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der 

Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlage-

bedingungen” und „Besondere Anlagebedingungen”). Anlagebedingungen für ein Publikums-Investmentvermögen müs-

sen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds 

gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. 

  

 
1 Feederfonds sind Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, Teilgesellschaftsvermögen einer Investmentakti-
engesellschaft mit veränderlichem Kapital oder EU-OGAW, die mindestens 85 Prozent ihres Vermögens in einem Masterfonds anlegen. 
2 Masterfonds sind OGAW oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 KAGB, die Anteile an mindestens einen Feederfonds ausgegeben haben, 
selbst keine Feederfonds sind und keine Anteile eines Feederfonds halten. 
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Flossbach von Storch - Fundament im Überblick 

Anteilklasse FT (vormals F) IT (vormals I) RT (vormals P) 

Wertpapier-Kennnummer A0HGMH A0Q7S5 A1JMPZ 

ISIN Code DE000A0HGMH0 DE000A0Q7S57 DE000A1JMPZ7 

Erstausgabedatum 27.12.2005 10.11.2011 23.02.2012 

Anteilklassenwährung EUR 

Verwendung der Erträge thesaurierend thesaurierend thesaurierend 

Mindesterstanlage keine EUR 1.000.000,00* keine 

Mindestfolgeanlage keine EUR 1.000.000,00* keine 

Rücknahmeabschlag entfällt entfällt entfällt 

Verwaltungsvergütung p.a. max 1,50% 1,50% 1,50% 

Verwaltungsvergütung p.a. derzeit 0,9775% 0,6945% 1,4775% 

* Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren. 

Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen 

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresbe-

richte des Fonds sowie des Masterfonds sind kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft www.fvsinvest.lu abrufbar. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Fonds sowie des Masterfonds, die Risiko-

managementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Ver-

mögensgegenständen sind auf Wunsch des Anlegers in schriftlicher Form bei der Gesellschaft erhältlich. 

Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere Informationen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios oder 

dessen Wertentwicklung übermittelt, wird sie diese Informationen zeitgleich auf ihrer Website www.fvsinvest.lu einstellen 

und allen Anlegern des Fonds zur Verfügung stellen. Die Anleger können bei info@fvsinvest.lu einen elektronischen Zugang 

zu diesen Daten beantragen. Voraussetzung ist der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Diese Zusatzinformatio-

nen sind kostenpflichtig, d.h. der Anleger muss dafür eine gesonderte Gebühr entrichten. 

Im Falle einer Master-Feeder-Struktur muss der Master-OGAW dem Feeder-OGAW alle erforderlichen Unterlagen und Infor-

mationen zur Verfügung stellen, die Letzterer benötigt, um die Anforderungen des KAGB zu erfüllen. Werden Master-OGAW 

und Feeder-OGAW von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet, werden von der Verwaltungsgesellschaft interne Re-

gelungen getroffen, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen.  

Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben, einschließlich § 175 Absatz 1 KAGB 

und unter Berücksichtigung der Richtlinie 2010/44/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Durchführung der Richtlinie 

2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Bestimmungen über Fondsverschmelzungen, Master-

Feeder-Strukturen und das Anzeigeverfahren, interne Regelungen getroffen, die auf von ihr verwalteten Master-Feeder-

Strukturen Anwendung finden. 

Die internen Regelungen beinhalten Informationen zu folgenden Themenpunkten  

• Anlage und Veräußerungsgrundsätze des Feeder-OGAWs,  

• Standardvereinbarungen,  

• Ereignisse mit Auswirkung auf Handelsvereinbarungen,  

• Koordinierung der Finanzberichte,  

• Veröffentlichung von Informationen an die Anleger des Feeder-OGAW und 

• Interessenkonflikten.  

http://www.fvsinvest.lu/
mailto:info@fvsinvest.lu
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Die internen Regelungen zu den in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Master-Feeder-Strukturen werden Anleger auf 

Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Nachhaltigkeitspolitik 

Die Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und der Flossbach von Storch SE als Fondsmanager beschreibt wie 

bestimmte Aspekte zur Nachhaltigkeit in Bezug auf Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung in der Verwaltung 

des jeweiligen Fonds Berücksichtigung finden. 

Nähere Informationen dazu finden sich unter www.fvsinvest.lu unter dem Punkt „Offenlegungspflicht nach Verordnung (EU) 

2019/2088 “ und der dort aufgeführten Nachhaltigkeitspolitik. Im Zusammenhang mit der aktiven Mitwirkung als Aktionär 

wird auf die Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten und zur Mitwirkung der Verwaltungsgesellschaft verwiesen, die auf 

der vorgenannten Internetseite zur Verfügung steht. 

Die Flossbach von Storch SE als Fondsmanager hat die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren unterzeichnet (UN PRI 

- United Nations-supported Principles for Responsible Investment). Im Rahmen der gruppenweit einheitlichen Anlagepolitik 

verpflichtet sich die Flossbach von Storch Gruppe im Prozess zur Findung der Anlageentscheidung ESG-Faktoren zu berück-

sichtigen und eine aktive Mitwirkung als Aktionär im Rahmen der Stimmrechtsausübung zu integrieren.  

Die Flossbach von Storch SE als Fondsmanager der Fonds berücksichtigt im Rahmen des Investmentprozesses für den Mas-

ter-OGAW und somit auch für den Feeder-OGAW die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidung 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren (’principal adverse impacts’ oder ‘PAIs’) gemäß Artikel 7 Absatz 1 a) der Verordnung (EU) 

2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-

gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen erfolgt im Rahmen des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG-Analysen, die individuell für 

investierte Emittenten/ Garanten erstellt werden und im Chance-Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung 

finden.  

Die PAI-Indikatoren werden dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. 

Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen 

müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den PAI-Indikatoren geachtet. 

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswirkungen mit Fokus auf die Indika-

toren Treibhausgasemissionen Scope 1 & 2, Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energiequellen sowie schwere Verstöße 

gegen die UN Global Compact-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen hingewirkt. Dies bedeutet: 

Pflegt eines der Unternehmen einen unzureichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikatoren, 

wird dies beim Unternehmen adressiert und versucht, auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Leitet das Management 

die notwendigen Schritte für eine Verbesserung nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht diesbezüglich 

ausgeübt oder die Beteiligung verkauft.  

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der Treibhausgasemissionen keine 

sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Der Fondsma-

nager wird die Datenabdeckung kontinuierlich beobachten und, sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment- 

und Mitwirkungsprozess aufnehmen. 

Zudem können Ausschlüsse, wie die Herstellung und/oder der Vertrieb kontroverser Waffen und der Abbau und/oder der 

Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

Informationen über die festgestellten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die im Rahmen 

der Anlagestrategie Berücksichtigung finden, werden gem. Art. 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 im Anhang zum Jahres-

bericht zur Verfügung gestellt.  
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Die dem Master-OGAW und somit auch dem Feeder-OGAW zugrunde liegenden Investitionen tragen nicht zur Erreichung 

eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) bei. Der Mindestanteil der getätigten ökolo-

gisch nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie beträgt 0 %.  

Nähere Informationen im Zusammenhang mit der Bewerbung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und ggf. nachhal-

tiger Investitionsziele gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Ta-

xonomie) für den Teilfonds Flossbach von Storch - Fundament finden sich im Anhang 1 des Verkaufsprospekts. 

Ausschlüsse: 

Es werden im Rahmen der Anlagepolitik des Master-OGAW weitere ESG-Kriterien definiert, die in die Anlageentscheidung 

einfließen und durch den Fondsmanager berücksichtigt werden. Die Anlageentscheidungen finden basierend auf einem 

Screening gemäß folgenden Voraussetzungen statt: 

Ausschlusskriterien, die auf den Masterfonds angewendet werden: 

Die Erfüllung der gruppenweiten Mindestausschlüsse basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen werden Investitionen 

in Unternehmen, die: 

• >0% Ihres Umsatzes mit kontroversen Waffen, 

• >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder dem Vertrieb von Rüstungsgütern, 

• >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten, 

• >30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder Vertrieb von Kohle  

erwirtschaften. 

Für den Master-OGAW erfolgt ebenfalls ein Ausschluss für Unternehmen mit schwerem Verstoß (ohne positive Perspektive) 

gegen die UNGC-Grundsätze und für Staatsemittenten, die ein unzureichendes Scoring in Bezug auf den Freedom House 

Index vorweisen (Einstufung „nicht frei“).  

Weitergehende produktspezifische Informationen zu den Fonds, werden auf der Webseite unter www.fvsinvest.lu veröf-

fentlicht. Fortlaufende detaillierte Informationen sind ebenso in den Jahresberichten der Fonds veröffentlicht. 

Übersicht der Einordnung des Master- und Feederfonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088  

 

Name des Feederfonds Name des Masterfonds Artikel 

Flossbach von Storch - Fundament Flossbach von Storch - Global Quality 8 

 

Informationen für Anteilinhaber bezüglich der Offenlegungspflichten - DAC 6 

Die Sechste Richtlinie des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden (EU) 2018/822 ("DAC 6") zur Änderung 

der EU-Richtlinie 2011/16/EU legt verbindliche Offenlegungsanforderungen für grenzüberschreitende Steuergestaltungen 

mit einem EU-Bezug unter bestimmten Bedingungen (Erfüllung eines oder mehrerer Merkmale) und für bestimmte Arten 

von Vermittlern oder Steuerzahlern fest.  

DAC 6 regelt einen obligatorischen Informationsaustausch über Steuergestaltungen durch solche Intermediäre oder Steu-

erzahler an ihre zuständigen Steuerbehörden und führt einen automatischen Informationsaustausch zwischen den Steuer-

behörden der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ein.  

Es kann sein, dass die Verwaltungsgesellschaft nach den Regeln von DAC 6 als Intermediär für bestimmte Steuergestaltun-

gen angesehen wird und somit verpflichtet ist, den zuständigen Steuerbehörden bestimmte Informationen über Steuerge-

staltungen, die den Merkmalen entsprechen, zu melden. Eine solche Meldung könnte Informationen über einen 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fvsinvest.lu%2Fde%2Ffooter%2Flegal%2Fsfdr-informationen%2F&data=05%7C01%7CMarkus.Breidbach%40fvsag.com%7C9e8cf02666ff4419e52f08da3e53929d%7Cc6c6e603a21346ca892675ec27c93e6f%7C0%7C0%7C637890825912006401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2HQlDiqSV1hVuPXoMBDB9sRB4WEzpNupCy2P4qVJLbE%3D&reserved=0
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Anteilinhaber in Bezug auf seine Identität und die gemeldete Steuergestaltung wie Name, Steuerwohnsitz und TIN-Nummer 

enthalten. Anteilinhaber könnten selbst der Meldepflicht nach DAC 6 unterliegen oder weitere Beratung zu DAC 6 wün-

schen; in diesem Fall sollten die Anteilinhaber ihre Steuerberater konsultieren. 

Anlagebedingungen und deren Änderungen 

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt in dieser Unterlage abgedruckt. Die Anlagebedin-

gungen können von der Gesellschaft geändert werden. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der Genehmigung 

durch die BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des Fonds sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft 

den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder ohne weitere Kosten zurückzunehmen oder ihre Anteile gegen Anteile an 

Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Investmentvermö-

gen von der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden. Bei Wechsel des Master-

fonds erhalten die Anleger die Informationen nach § 180 KAGB. 

Die vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Internetseite der Gesellschaft 

www.fvsinvest.lu bekannt gemacht. Betreffen die Änderungen Vergütungen und Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds 

entnommen werden dürfen, den Wechsel des Masterfonds,  die Anlagegrundsätze des Fonds oder wesentliche Anleger-

rechte, werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden Stellen durch ein Medium informiert, auf welchem Infor-

mationen für eine den Zwecken der Informationen angemessene Dauer gespeichert, einsehbar und unverändert wiederge-

geben werden, etwa in Papierform oder elektronischer Form (sogenannter dauerhafter Datenträger). Diese Information um-

fasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit 

der Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informationen erlangt werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Regelungen zu den Ver-

gütungen und Aufwendungserstattungen treten frühestens vier Wochen nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht 

mit Zustimmung der BaFin ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des 

Fonds treten ebenfalls frühestens vier Wochen nach Bekanntmachung in Kraft. 

Verwaltungsgesellschaft 

Firma, Rechtsform und Sitz 

Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie des Masterfonds ist die Flossbach von Storch Invest S.A., eine EU-OGAW-Verwal-

tungsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem 

Sitz in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg. Sie wurde am 13. September 2012 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre 

Satzung wurde am 5. Oktober 2012 im Amtsblatt des Großherzogtum Luxemburgs („Mémorial“) veröffentlicht und letztma-

lig am 15. November 2019 geändert und im Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) dem Handels- und 

Gesellschaftsregister in Luxemburg veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister 

in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B-171513 eingetragen. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet 

am 31. Dezember eines jeden Jahres.  

Gesellschaftszweck der Gesellschaft ist die kollektive Portfolioverwaltung eines oder mehrerer Luxemburger und/oder aus-

ländischer Organismen für gemeinsame Anlagen. Zu diesen zählen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere 

gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und seinen Abänderungen („Ge-

setz vom 17. Dezember 2010“) und Alternative Investmentfonds („AIF“) gemäß des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwal-

ter Alternativer Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“) sowie andere OGA, die nicht unter die anwendbaren EU-Richt-

linien fallen und für die die Gesellschaft einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union gemäß der anwendbaren EU-Richtlinien vertrieben werden können. Die kollektive Portfolioverwaltung 

erfolgt im Namen der Anteilinhaber und im Einklang mit den Bestimmungen des Kapitels 15 des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2010 sowie des Gesetzes vom 12. Juli 2013. 
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Die Gesellschaft entspricht den Anforderungen der geänderten Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Des 

Weiteren verfügt die Gesellschaft über die Erlaubnis inländische OGAW im Wege der grenzüberschreitenden Dienstleistung 

gemäß §§ 51 und 52 des KAGB zu verwalten. 

Vorstand/Geschäftsführung und Aufsichtsrat 

Nähere Angaben über den Vorstand / die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates finden Sie zu Beginn 

des Verkaufsprospekts. 

Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 

Das eingezahlte Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft belief sich am 31. Dezember 2023 auf EUR 5.000.000. 

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch die Verwaltung von Investmentvermögen ergeben, die nicht 

der OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte alternative Investmentvermögen (nachfolgend „AIF“), und auf berufliche 

Fahrlässigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt durch Eigenmittel in Höhe von wenigstens 

0,01 % des Werts der Portfolios aller verwalteten AIF, wobei dieser Betrag jährlich überprüft und angepasst wird. Diese Eigen-

mittel sind von dem eingezahlten Kapital umfasst. 

Verwahrstelle 

Identität der Verwahrstelle 

Für den Fonds hat die BNP PARIBAS S.A. Niederlassung Deutschland mit Sitz in D-60325 Frankfurt am Main, Senckenberg-

anlage 19, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 40950, die Funktion als Verwahr-

stelle übernommen. Die Verwahrstelle ist eine Zweigniederlassung der BNP PARIBAS S.A., ein Kreditinstitut in Form einer 

Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit Sitz in F-75009 Paris, 16 Boulevard des Italiens, Frankreich, eingetragen im 

Handelsregister (Registre du Commerce et des Sociétés – RCS) von Paris unter Nummer 662 042 449. Haupttätigkeiten der 

Zweigniederlassung sind gegenüber der BaFin angezeigte Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte gemäß Anhang I der 

Bankenrichtlinie (2006/48/EG), insbesondere das Einlagen- und Wertpapiergeschäft sowie die Ausübung der Verwahrstel-

lenfunktion für Investmentvermögen deutschen Rechts. 

Aufgaben der Verwahrstelle 

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sondervermögen vor. Die Verwahrstelle verwahrt 

die Vermögensgegenstände in gesonderten Depots bzw. auf Sperrkonten. Bei Vermögensgegenständen, die nicht verwahrt 

werden können, prüft die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft Eigentum an diesen Vermögensgegenständen er-

worben hat. Sie überwacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft über die Vermögensgegenstände den Vorschriften des 

KAGB und den Anlagebedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei einem anderen Kreditinstitut sowie Ver-

fügungen über solche Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle zulässig. Die Verwahrstelle muss ihre Zu-

stimmung erteilen, wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den Anlagebedingungen und den Vorschriften des KAGB vereinbar 

ist.  

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben: 

• technische Abwicklung der Rücknahme der Anteile des Fonds, 

• sicherzustellen, dass die Rücknahme der Anteile sowie die Wertermittlung der Anteile den Vorschriften des KAGB und 

den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen, 
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• sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert in-

nerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt, 

• sicherzustellen, dass die Erträge des Fonds nach den Vorschriften des KAGB und nach den Anlagebedingungen verwen-

det werden, 

• Überwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft für Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls Zustim-

mung zur Kreditaufnahme, 

• sicherzustellen, dass Sicherheiten für Wertpapierdarlehen rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind. 

Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle kann die folgenden Verwahraufgaben auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen: 

 

• Die Verwahrung der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. 

Die Verwahrung erfolgt für den Fonds durch die im Folgenden genannten Unterverwahrer:  

 

BNP Paribas, Succursale de Luxembourg 

 

Eine jeweils aktuelle Übersicht der Unterverwahrer kann auf der Internetseite der Gesellschaft www.fvsinvest.lu abgerufen 

werden oder kostenlos von dieser angefordert werden. 

Interessenkonflikte 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell und unabhängig von der Ge-

sellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger. 

Die Gesellschaft, ihre Angestellten, Vertreter und/oder verbundene Unternehmen können als Anlageberater, Fondsmana-

ger, Zentralverwaltungsstelle, Transferstelle oder in sonstiger Weise als Dienstleistungsanbieter für den Fonds agieren. 

Die Funktion der Verwahrstelle bzw. Unterverwahrer, die mit Verwahrfunktionen beauftragt wurden, kann ebenfalls von 

einem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft wahrgenommen werden. Die Gesellschaft und die Verwahrstelle, sofern 

eine Verbindung zwischen ihnen besteht, verfügen über angemessene Strukturen, um mögliche Interessenkonflikte aus der 

Verbindung zu vermeiden. Können Interessenkonflikte nicht verhindert werden, werden die Gesellschaft und die Verwahr-

stelle diese identifizieren, steuern, beobachten und diese, sofern vorhanden, offenlegen. Die Gesellschaft ist sich bewusst, 

dass aufgrund der verschiedenen Tätigkeiten, die sie bezüglich der Führung des Fonds selbst ausführt, Interessenkonflikte 

entstehen können. Die Gesellschaft verfügt im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren 

Verwaltungsvorschriften der CSSF über ausreichende und angemessene Strukturen und Kontrollmechanismen, insbeson-

dere handelt sie im besten Interesse des Fonds. Die sich aus der Aufgabenübertragung eventuell ergebenen Interessenkon-

flikte sind in den Grundsätzen über den Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben. Diese hat die Gesellschaft auf ihrer 

Homepage www.fvsinvest.lu veröffentlicht. Insofern durch das Auftreten eines Interessenkonflikts die Anlegerinteressen 

beeinträchtigt werden, wird die Gesellschaft die Art bzw. die Quellen des bestehenden Interessenkonflikts auf ihrer Home-

page offenlegen. Bei der Auslagerung von Aufgaben an Dritte vergewissert sich die Gesellschaft, dass die Dritten die not-

wendigen Maßnahmen zur Einhaltung aller Anforderungen an Organisation und Vermeidung von Interessenkonflikten wie 

sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben und die Einhaltung 

dieser Anforderungen überwachen.  

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den OGAW oder für die Gesellschaft wahrnehmen, die Interessenkon-

flikte zwischen den Anlegern des OGAW, der Gesellschaft und ihr selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funkti-

onale und hierarchische Trennung der Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungs-

gemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und zudem den Anlegern des OGAW gegenüber offengelegt werden.  
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Zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen der Verwahrstelle, der Gesellschaft oder den Anlegern darf die Gesell-

schaft nicht die Aufgaben einer Verwahrstelle wahrnehmen.  

Die Verwahrstelle darf die zum OGAW gehörenden Vermögensgegenstände nicht wiederverwenden. 

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus dieser Übertragung von Verwahraufgaben an Unterverwahrer bzw. aus der 

Auslagerung von Tätigkeiten ergeben: 

Derzeit sind der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte aus aktuellen Unterverwahrungen bekannt. Die Gesellschaft hat 

diese Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Informationen durch die Verwahrstelle an-

gewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. 

Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle Vermögensgegenstände verantwortlich, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung 

von einer anderen Stelle verwahrt werden. Im Falle des Verlustes eines solchen Vermögensgegenstandes haftet die Ver-

wahrstelle gegenüber dem Fonds und dessen Anlegern, es sei denn der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des Einflussbe-

reichs der Verwahrstelle zurückzuführen. Für Schäden, die nicht im Verlust eines Vermögensgegenstandes bestehen, haftet 

die Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB mindestens fahrlässig 

nicht erfüllt hat.  

Zusätzliche Informationen 
 

Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und ih-

ren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der 

Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. 

Zentralverwaltungsstelle 
 

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Zentralverwaltungsstelle des Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft hat unter ihrer Verant-

wortung und Kontrolle verschiedene verwaltungstechnische Aufgaben, insbesondere die Fondsbuchhaltung inklusive die 

Berechnung der Nettoinventarwerte an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 

Frankfurt am Main übertragen. 

Risikohinweise 
 

Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise 

zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und diese bei 

ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen 

oder zusammen mit anderen Umständen die Wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögens-

gegenstände nachteilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken.  

Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen 

Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den 

Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes Kapital 

teilweise oder in Einzelfällen sogar ganz verlieren. Wertzuwächse können nicht garantiert werden. Das Risiko des 
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Anlegers ist auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Kapital 

hinaus besteht nicht. 

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufsprospekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten 

kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt werden, 

die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält weder 

eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt ein-

zelner Risiken.  

Die Risiken, die mit einer Anlage in einen Feederfonds verbunden sind, stehen in engem Zusammenhang mit den Risi-

ken, die von den im Masterfonds enthaltenen Vermögensgegenständen ausgehen. Der Feederfonds muss gemäß sei-

nen Vertragsbedingungen stets zu mindestens 85 % in Anteile am Masterfonds angelegt sein. Dies gilt auch bei einer 

negativen Wertentwicklung dieser Anteile.  

Da es sich bei dem Fonds um einen Feederfonds handelt, ist zu berücksichtigen, dass die aufgeführten Risiken nicht 

nur direkt auf den Feederfonds auswirken können, sondern indirekt aufgrund der Risiken auf Ebene des Masterfonds. 

Risiken einer Anlage in den Feederfonds 

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer Anlage in den Feederfonds typischerweise verbunden sind. Diese 

Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger ge-

plante Haltedauer der Fondsanlage auswirken. 

Schwankung des Fondsanteilwertes 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Feederfonds, geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten 

Anteile. Der Wert des Feederfonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte aller Vermögensgegenstände im Fondsver-

mögen abzüglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Feederfonds. Der Fondsanteilwert ist daher von 

dem Wert der im Feederfonds gehaltenen Vermögensgegenstände und der Höhe der Verbindlichkeiten des Feederfonds 

abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögensgegenstände oder steigt der Wert der Verbindlichkeiten, so fällt der Fondsan-

teilwert.  

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und 

kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen steu-

erlichen Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen Steuerberater wenden.  

Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmigung der BaFin ändern. Dadurch können auch Rechte des Anle-

gers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Änderung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des Fonds 

ändern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem inner-

halb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und 

deren Genehmigung durch die BaFin ändern. Hierdurch kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko verändern. 

Aussetzung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die 

eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche Um-

stände in diesem Sinne können z.B. sein: wirtschaftliche oder politische Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhnli-

chem Umfang sowie die Schließung von Börsen oder Märkten, Handelsbeschränkungen oder sonstige Faktoren, die die Er-

mittlung des Anteilwertes beeinträchtigen. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die Rücknahme der 

Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der Anleger kann seine 

Anteile während dieses Zeitraums nicht zurückgeben. Auch im Fall einer Aussetzung der Anteilrücknahme kann der 
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Anteilwert sinken; z.B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegenstände während der Aussetzung der An-

teilrücknahme unter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme kann niedri-

ger liegen, als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. Einer Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rück-

nahme der Anteile direkt eine Auflösung des Sondervermögens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds 

kündigt, um den Fonds dann aufzulösen. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer 

nicht realisieren kann und dass ihm wesentliche Teile des investierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 

stehen oder insgesamt verloren gehen. 

Beschränkung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Anteile für insgesamt bis zu 15 aufeinander folgende Arbeitstage beschränken, 

wenn die Rückgabeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag einen zuvor festgelegten Schwellenwert über-

schreiten, ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation des Sondervermögens nicht mehr im Interesse 

der Gesamtheit der Anleger ausgeführt werden können. Wird der Schwellenwert erreicht oder überschritten, entscheidet 

die Gesellschaft in pflichtgemäßem Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag die Rücknahme beschränkt. Ent-

schließt sie sich zur Rücknahmebeschränkung, kann sie diese auf Grundlage einer täglichen Ermessensentscheidung für bis 

zu 14 aufeinanderfolgende Arbeitstage fortsetzen. Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschränken, wird 

sie Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag geltenden Rücknahmepreis lediglich anteilig zurücknehmen; im Übrigen ent-

fällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jedes Rücknahmeverlangen nur anteilig auf Basis einer von der Gesellschaft 

ermittelten Quote ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order wird auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt aus-

geführt, sondern verfällt. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass seine Order zur Anteilrückgabe nur anteilig ausge-

führt wird und die noch offene Restorder erneut platzieren muss. 

Auflösung des Feederfonds 

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Feederfonds zu kündigen. Die Gesellschaft kann den Feederfonds 

nach Kündigung der Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungsrecht über den Feederfonds geht nach einer Kündigungsfrist 

von sechs Monaten auf die Verwahrstelle über. Für den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Hal-

tedauer nicht realisieren kann. Bei dem Übergang des Feederfonds auf die Verwahrstelle können dem Feederfonds andere 

Steuern als deutsche Ertragssteuern belastet werden. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des Liquidationsverfahrens 

aus dem Depot des Anlegers ausgebucht werden, kann der Anleger mit Ertragssteuern belastet werden.  

Übertragung aller Vermögensgegenstände des Feederfonds auf ein anderes offenes Publikums-Investmentvermögen (Verschmel-

zung) 

Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögensgegenstände des Feederfonds auf einen anderen OGAW übertragen. Der Anleger 

kann seine Anteile in diesem Fall (i) zurückgeben, (ii) oder behalten mit der Folge, dass er Anleger des übernehmenden 

OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an einem offenen Publikums-Investmentvermögen mit vergleichbaren Anlagegrund-

sätzen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen ein solches Investmentvermögen 

mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen verwaltet. Dies gilt gleichermaßen, wenn die Gesellschaft sämtliche Vermögensge-

genstände eines anderen offenen Publikums-Investmentvermögen auf den Feederfonds überträgt. Der Anleger muss daher 

im Rahmen der Übertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentscheidung treffen. Bei einer Rückgabe der Anteile kön-

nen Ertragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an einem Investmentvermögen mit vergleichbaren 

Anlagegrundsätzen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, etwa, wenn der Wert der erhaltenen Anteile höher ist 

als der Wert der alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung. 

Übertragung des Feederfonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Der Feederfonds bleibt 

dadurch zwar unverändert, wie auch die Stellung des Anlegers. Der Anleger muss aber im Rahmen der Übertragung ent-

scheiden, ob er die neue Kapitalverwaltungsgesellschaft für ebenso geeignet hält wie die bisherige. Wenn er in den Fonds 

unter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben möchte, muss er seine Anteile zurückgeben. Hierbei können Ertragssteuern 

anfallen. 
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Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Fonds kann 

fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es bestehen keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer 

bestimmten Mindestzahlungszusage bei Rückgabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs des Fonds. Anleger könnten somit 

einen niedrigeren als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Ein bei Veräußerung von Anteilen entrichteter 

Rücknahmeabschlag kann zudem, insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar 

aufzehren.  

Risiken der negativen Wertentwicklung des Feederfonds (Marktrisiko) 

Diese untenstehenden Risiken können die Wertentwicklung des Feederfonds bzw. der im Feederfonds gehaltenen Vermö-

gensgegenstände beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital 

auswirken. 

Wertveränderungsrisiken 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Feederfonds investiert, unterliegen Risiken. So können 

Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- 

und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.  

Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 

die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-

gen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können 

auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte 

können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein. 

Risiko von negativen Habenzinsen 

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für Rechnung des Fonds an. Für 

diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der dem European Interbank Offered Rate (Euribor) abzüglich einer 

bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die vereinbarte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen auf dem 

entsprechenden Konto. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank können sowohl kurz-, 

mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen. 

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im Fonds gehaltenen 

Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzuwachs des Fonds liegen.  

Währungsrisiko 

Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält die 

Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber 

der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens. 

Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der Fonds von der Ent-

wicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit der Investition in einen Masterfonds  

Die Risiken des Masterfonds, dessen Anteile für den Feederfonds erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit 

den Risiken der in diesem Masterfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesem Masterfonds verfolgten 

Anlagestrategien.  
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Der Masterfonds, an den der Feederfonds Anteile erwirbt, könnte zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. 

Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Masterfonds zu veräußern, indem sie gegen Auszahlung des 

Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Masterfonds zurückgibt. 

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Feederfonds und Risiken im Zusammenhang mit vermehr-

ten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können. Dies kann dazu führen, 

dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass die Ge-

sellschaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der Anleger kann gege-

benenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon für 

unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem der Wert des 

Fondsvermögens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zulässig, 

Vermögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die Rückga-

beverlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur Aussetzung der Rücknahme und im Extremfall zur anschlie-

ßenden Auflösung des Fonds führen. 

Risiko durch Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite aufnehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung können sich durch 

steigende Zinssätze negativ auf das Fondsvermögen auswirken. Muss die Gesellschaft einen Kredit zurückzahlen und kann 

ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds vorhandene Liquidität ausgleichen, ist sie möglicherweise ge-

zwungen, Vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren Konditionen als geplant zu veräußern. 

Risiken durch vermehrte Rückgaben oder Zeichnungen 

Durch Kauf- und Verkaufsaufträge von Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidität zu bzw. aus dem Fondsvermögen Li-

quidität ab. Die Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu einem Nettozu- oder -abfluss der liquiden Mittel des Fonds 

führen. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager veranlassen, Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu ver-

kaufen, wodurch Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die Zu- oder Abflüsse eine von der Ge-

sellschaft für den Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel über- bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden 

Transaktionskosten werden dem Fonds belastet und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bei Zuflüssen 

kann sich eine erhöhte Fondsliquidität belastend auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft die 

Mittel nicht oder nicht zeitnah zu angemessenen Bedingungen anlegen kann. 

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit einer anderen 

Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der Vertragspartner seinen vereinbarten 

Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit 

auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger investierte Kapital auswirken.  

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), ge-

gen den der Feederfonds Ansprüche hat, können für den Feederfonds Verluste entstehen. Die Partei eines für Rechnung des 

Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, die 

für Rechnung des Fonds geschlossen werden. 

Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für 

den Fonds ein. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein 

CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäftspartner die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch 
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eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften aus-

zugleichen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP 

seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch auch Ansprüche der Gesellschaft für den Feederfonds betroffen sein 

können. Hierdurch können Verluste für den Fonds entstehen.  

Operationelle und sonstige Risiken des Feederfonds 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus 

menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Diese Risiken können die 

Wertentwicklung des Feederfonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom An-

leger investierte Kapital auswirken.  

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Feederfonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Fehler von 

Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen oder 

Pandemien geschädigt werden. 

Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit der 

Währung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes oder aus ähnlichen Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, über-

haupt nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rech-

nung des Feederfonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen 

nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Währung, so 

unterliegt diese Position dem oben dargestellten Währungsrisiko.  

Rechtliche und politische Risiken  

Für den Feederfonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in denen deutsches Recht keine Anwen-

dung findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resultierende 

Rechte und Pflichten der Gesellschaft für Rechnung des Feederfonds können von denen in Deutschland zum Nachteil des 

Feederfonds bzw. des Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der Änderungen von 

rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht oder zu spät erkannt wer-

den oder zu Beschränkungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegenstände führen. Diese Fol-

gen können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder die Verwaltung 

des Fonds in Deutschland ändern. 

Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen, steuerliches Risiko 

Die steuerlichen Ausführungen in diesem Verkaufsprospekt gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus.  

Die Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflich-

tige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, 

dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch 

von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle 

Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglich-

erweise weniger erfolgreich agieren. 
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Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insol-

venz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. höherer Gewalt resultieren kann. 

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzögert oder nicht ver-

einbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend 

auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den Fonds.  

Risiken einer Fondsanlage in den Masterfonds 

Der Feederfonds investiert in den Masterfonds und ist aufgrund dessen den spezifischen Risiken des Masterfonds ausgesetzt. 

Potenzielle Anleger sollten sich daher mit den in Verbindung mit dem Masterfonds bestehenden Risikofaktoren, welche in 

dessen Verkaufsprospekt und dessen Basisinformationsblatt oder allen anderen relevanten Dokumenten des Masterfonds 

angegeben sind, vertraut machen, bevor sie in den Feederfonds investieren. 

Der Feederfonds ist zudem den Wertschwankungen des Masterfonds ausgesetzt. Die bei Anlagen des Masterfonds beste-

hende Diversifizierung, besteht auf Ebene des Feederfonds nicht.  

Potenzielle Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Möglichkeit besteht, dass Wertentwicklung und Gewinne des 

Feederfonds aufgrund der Art und Weise, wie der Feederfonds verwaltet wird und wie seine Vermögenswerte angelegt wer-

den, nicht gänzlich mit der Wertentwicklung und den Gewinnen des Masterfonds übereinstimmen. Beispielsweise kann der 

Feederfonds bewusst nicht sämtliche seiner Vermögenswerte in den Masterfonds investieren (ein bestimmter Anteil an 

Vermögenswerten kann z.B. zum Zwecke von Cash-Management verwendet werden). Zudem können auch die Anteilsklas-

sen des Feederfonds und des Masterfonds unterschiedliche laufende Kosten und Ausgaben aufweisen. 

Der Feederfonds übernimmt keine aktive Rolle im Rahmen der alltäglichen Verwaltung des Masterfonds. Folglich hängen 

die Gewinne des Feederfonds maßgeblich von der Leistung des Anlageverwalters des Masterfonds ab und können deswegen 

durch eine etwaige schlechte Leistung dieses Anlageverwalters betroffen werden. Zudem ist der Feederfonds bei der Be-

rechnung seines Nettoinventarwertes auf die Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes des Masterfonds 

angewiesen. Infolgedessen wird sich jede Verspätung, Aussetzung und Fehlerhaftigkeit der Berechnung des Nettoinventar-

wertes des Masterfonds unmittelbar auf die Berechnung des Nettoinventarwertes des betreffenden Feederfonds auswirken. 

Im Folgenden werden die Risiken, ergänzend zu den Risiken der Anlage in den Feederfonds dargestellt, die mit einer Anlage 

in einen Masterfonds typischerweise verbunden sind. Diese Risiken können sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom 

Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage im Feederfonds auswirken. 

Schwankung des Fondsanteilwertes 

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Masterfonds, geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten 

Anteile. Der Wert des Masterfonds entspricht dabei der Summe der Marktwerte aller Vermögensgegenstände im Master-

fonds vermögen abzüglich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Masterfonds. Der Fondsanteilwert des 

Masterfonds ist daher von dem Wert der im Masterfonds gehaltenen Vermögensgegenstände und der Höhe der Verbind-

lichkeiten des Masterfonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermögensgegenstände oder steigt der Wert der Verbindlich-

keiten, so fällt der Fondsanteilwert des Masterfonds.  

Beeinflussung des individuellen Ergebnisses durch steuerliche Aspekte 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und 

kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen – insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen steu-

erlichen Situation – sollte sich der Anleger an seinen persönlichen Steuerberater wenden.  
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Änderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen 

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen des Masterfonds mit Genehmigung der CSSF ändern. Dadurch können auch 

Rechte des Anlegers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine Änderung der Anlagebedingungen die Anlagepo-

litik des Masterfonds ändern oder sie kann die dem Masterfonds zu belastenden Kosten erhöhen. Die Gesellschaft kann die 

Anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der 

Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die CSSF ändern. Hierdurch kann sich das mit dem Masterfonds ver-

bundene Risiko verändern. 

Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele des Anlegers 

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Master-

fonds kann fallen und zu Verlusten beim Anleger führen. Es bestehen keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter hinsicht-

lich einer bestimmten Mindestzahlungszusage bei Rückgabe oder eines bestimmten Anlageerfolgs des Masterfonds. Anle-

ger könnten somit einen niedrigeren als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten.  

Risiken der negativen Wertentwicklung des Masterfonds (Marktrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage in einzelne Vermögensgegenstände durch den Masterfonds 

einhergehen. Diese Risiken können die Wertentwicklung des Masterfonds bzw. der im Masterfonds gehaltenen Vermögens-

gegenstände beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital aus-

wirken.  

Wertveränderungsrisiken 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, unterliegen Risiken. So können Wert-

verluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt oder Kassa- und 

Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.  

Kapitalmarktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, 

die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-

gen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können 

auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte 

können auch auf Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen sein. 

Kursänderungsrisiko von Aktien 

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese 

Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die 

Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in 

das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, de-

ren Aktien erst über einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei 

diesen können bereits geringe Veränderungen von Prognosen zu starken Kursbewegungen führen. Ist bei einer Aktie der 

Anteil der frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befindlichen Aktien (sogenannter Streubesitz) niedrig, so können be-

reits kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den Marktpreis haben und damit zu höheren Kurs-

schwankungen führen. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das 

im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der 

Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festver-

zinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in 
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etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinsli-

chen Wertpapiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursri-

siken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben 

demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstru-

mente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben können 

sich die Zinssätze verschiedener, auf die gleiche Währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer 

Restlaufzeit unterschiedlich entwickeln. 

Kursänderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen 

Wandel –und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Ent-

wicklung des Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. 

Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wan-

del- und Optionsanleihe auswirken. Optionsanleihen, die dem Emittenten das Recht einräumen dem Anleger statt der Rück-

zahlung eines Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in 

verstärktem Maße von dem entsprechenden Aktienkurs abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte abschließen. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 

von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden: 

• Durch die Verwendung von Derivaten können Verluste entstehen, die nicht vorhersehbar sind und sogar die für das 

Derivatgeschäft eingesetzten Beträge überschreiten können. 

• Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermin-

dert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann die Gesellschaft gezwungen sein, die erworbenen 

Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann der 

Fonds ebenfalls Verluste erleiden. 

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein bestimmtes Instrument zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position 

in Derivaten kann dann unter Umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) werden. 

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim 

unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlustrisiko kann bei Abschluss des Geschäfts nicht bestimm-

bar sein. 

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht 

wie erwartet entwickeln, so dass die vom Fonds gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht 

die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuellen Marktpreis, 

oder zur Lieferung von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Fonds 

erleidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus der eingenommenen Optionsprämie. 

• Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesellschaft für Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die Differenz 

zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fällig-

keit des Geschäftes zu tragen. Damit würde der Fonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des 

Terminkontrakts nicht bestimmbar.  

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. 

• Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen über die künftige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermögens-

gegenständen, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten können sich im Nachhinein als unrichtig erweisen. 
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• Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermögensgegenstände können zu einem an sich günstigen Zeitpunkt nicht 

gekauft bzw. verkauft werden oder müssen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden. 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannte over-the-counter (OTC)–Geschäfte, können folgende Risiken auftreten: 

• Es kann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Gesellschaft die für Rechnung des Fonds am OTC-Markt erworbe-

nen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht veräußern kann.  

• Der Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) kann aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht 

möglich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten 

Die Gesellschaft kann für Derivatgeschäfte Sicherheiten erhalten. Derivate können im Wert steigen. Die erhaltenen Sicher-

heiten könnten dann nicht mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Rückübertragungsanspruch der Gesellschaft gegen-

über dem Kontrahenten in voller Höhe abzudecken. 

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dürfen auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer Zustim-

mung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die erhaltenen Barsicherheiten werden nicht erneut angelegt. 

Das Kreditinstitut, bei dem die Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Bei Beendigung des Geschäfts könn-

ten die angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller Höhe verfügbar sein, obwohl sie von der Gesellschaft für den Fonds in 

der ursprünglich gewährten Höhe wieder zurück gewährt werden müssen. Dann müsste der Fonds die bei den Sicherheiten 

erlittenen Verluste tragen.  

Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt 

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen (Verbriefungspositionen) und nach dem 1. Januar 2011 emittiert 

wurden, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuldner mindestens 5 % des Volumens der Verbriefung als sogenannten 

Selbstbehalt zurückbehält und weitere Vorgaben einhält. Die Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse der Anleger 

Maßnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn sich Verbriefungen im Fondvermögen befinden, die diesen EU-Standards nicht 

entsprechen. Im Rahmen dieser Abhilfemaßnahmen könnte die Gesellschaft gezwungen sein, solche Verbriefungspositio-

nen zu veräußern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben für Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen besteht das Risiko, 

dass die Gesellschaft solche Verbriefungspositionen nicht oder nur mit starken Preisabschlägen bzw. mit großer zeitlicher 

Verzögerung verkaufen kann.  

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch für die im Masterfonds gehal-

tenen Vermögensgegenstände. Die Inflationsrate kann über dem Wertzuwachs des Masterfonds liegen.  

Währungsrisiko 

Vermögenswerte des Masterfonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Der Fonds erhält 

die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegen-

über der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens. 

Konzentrationsrisiko 

Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, dann ist der Masterfonds von der 

Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile 

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermögen, die für den Masterfonds erworben werden (sogenannte „Ziel-

fonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände 

bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, 

kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien 
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verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinander aufhe-

ben. Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageent-

scheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft übereinstimmen. Der Gesell-

schaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die Zusammenset-

zung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Ziel-

fondsanteile zurückgibt. 

Offene Investmentvermögen, an denen der Masterfonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der An-

teile beschränken oder aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, 

indem sie diese gegen Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds 

zurückgibt. 

Risiken aus dem Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedingungen vorgegebenen Anlagegrundsätze und -grenzen, die für 

den Masterfonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, 

schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z. B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese 

Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb 

bestimmter Konjunkturzyklen) verbunden sein. Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich 

für das abgelaufene Berichtsjahr. 

Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Masterfonds und Risiken im Zusammenhang mit vermehr-

ten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko) 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquidität des Masterfonds beeinträchtigen können. Dies kann dazu 

führen, dass der Masterfonds seinen Zahlungsverpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann 

bzw. dass die Gesellschaft die Rückgabeverlangen von Anlegern vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der An-

leger kann gegebenenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und ihm kann das investierte Kapital oder Teile 

hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch die Verwirklichung der Liquiditätsrisiken könnte zudem 

der Wert des Fondsvermögens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetz-

lich zulässig, Vermögensgegenstände für den Fonds unter Verkehrswert zu veräußern. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, 

die Rückgabeverlangen der Anleger zu erfüllen, kann dies außerdem zur Aussetzung der Rücknahme und im Extremfall zur 

anschließenden Auflösung des Masterfonds führen. 

Risiko aus der Anlage in Vermögensgegenstände 

Für den Masterfonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht an einer Börse zugelassen oder an 

einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Diese Vermögensgegenstände können ge-

gebenenfalls nur mit hohen Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder gar nicht weiterveräußert werden. Auch an einer 

Börse zugelassene Vermögensgegenstände können abhängig von der Marktlage, dem Volumen, dem Zeitrahmen und den 

geplanten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschlägen veräußert werden. Obwohl für den Fonds nur 

Vermögensgegenstände erworben werden dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann nicht ausge-

schlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust veräußert werden können. 

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Ländern 

Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen für den Masterfonds insbesondere in bestimmten Regionen/Ländern getätigt 

werden. Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern kann es zu Abweichungen zwischen den Handelstagen an 

Börsen dieser Regionen/Länder und Bewertungstagen des Fonds kommen. Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, 

der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Regionen/Ländern nicht am selben Tag reagieren oder an einem 

Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen Regionen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann 

der Fonds gehindert sein, Vermögensgegenstände in der erforderlichen Zeit zu veräußern. Dies kann die Fähigkeit des Fonds 

nachteilig beeinflussen, Rückgabeverlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 
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Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich für den Fonds im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit einer anderen 

Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei besteht das Risiko, dass der Vertragspartner seinen vereinbarten 

Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit 

auch nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger investierte Kapital auswirken.  

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken (außer zentrale Kontrahenten) 

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend „Emittent“) oder eines Vertragspartners (nachfolgend „Kontrahent“), ge-

gen den der Masterfonds Ansprüche hat, können für den Masterfonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt 

die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Ka-

pitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausge-

schlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Partei eines für Rechnung des Mas-

terfonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle Verträge, 

die für Rechnung des Fonds geschlossen werden. 

Risiko durch zentrale Kontrahenten 

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty – „CCP“) tritt als zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschäfte für 

den Fonds ein, insbesondere in Geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als Käufer gegenüber 

dem Verkäufer und als Verkäufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschäfts-

partner die vereinbarten Leistungen nicht erbringen können, durch eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm je-

derzeit ermöglichen, Verluste aus den eingegangenen Geschäften auszugleichen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz 

dieser Schutzmechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seinerseits überschuldet wird und ausfällt, wodurch 

auch Ansprüche der Gesellschaft für den Fonds betroffen sein können. Hierdurch können Verluste für den Masterfonds ent-

stehen.  

Operationelle und sonstige Risiken des Fonds 

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus 

menschlichem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Diese Risiken können die 

Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger 

investierte Kapital auswirken.  

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstände oder Naturkatastrophen 

Der Masterfonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Fehler von 

Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse, wie z.B. Naturkatastrophen oder 

Pandemien, geschädigt werden. 

Länder- oder Transferrisiko 

Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit der 

Währung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes oder aus ähnlichen Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, über-

haupt nicht oder nur in einer anderen Währung erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft für Rech-

nung des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht 

(mehr) konvertierbar ist, oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt der Schuldner in einer anderen Währung, so unter-

liegt diese Position dem oben dargestellten Währungsrisiko.  

Rechtliche und politische Risiken  

Für den Masterfonds dürfen Investitionen in Rechtsordnungen getätigt werden, in denen deutsches Recht keine Anwendung 

findet bzw. im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und 

Pflichten der Gesellschaft für Rechnung des Fonds können von denen in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des 
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Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen einschließlich der Änderungen von rechtlichen Rahmenbe-

dingungen in diesen Rechtsordnungen können von der Gesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu Beschrän-

kungen hinsichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermögensgegenstände führen. Diese Folgen können auch ent-

stehen, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gesellschaft und/oder die Verwaltung des Masterfonds in 

Luxemburg ändern. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch 

von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle 

Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglich-

erweise weniger erfolgreich agieren. 

Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insol-

venz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw. höherer Gewalt resultieren kann. 

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen (Abwicklungsrisiko) 

Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften besteht das Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzögert oder nicht ver-

einbarungsgemäß zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend 

auch beim Handel mit anderen Vermögensgegenständen für den Fonds.  

Nachhaltigkeitsrisiko 

Das Eintreten eines Ereignisses oder einer Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung 

(Corporate Governance) kann die Wertentwicklung des Fonds wesentlich beeinflussen und zu einer wesentlichen Wertmin-

derung führen. Nachhaltigkeitsrisiken können auf andere in diesem Abschnitt beschriebene Risikoarten erheblich einwirken 

und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. 

Risiko verbunden mit Anlagen in einer Nachhaltigkeitsstrategie  

Der Masterfonds verfolgt eine Anlagestrategie, die die Auswahlmöglichkeit der Zielanlagen in Kategorie und Anzahl teil-

weise durch Screening gegen eine Ausschlussliste einschränken. Die Anlagestrategie des Masterfonds kann dazu führen, 

dass der Masterfonds in Wertpapiersektoren oder Wirtschaftsbranchen investiert, die eine geringere Wertentwicklung ha-

ben als der Markt im Gesamten oder einzelne Investmentfonds die keine Nachhaltigkeitsstrategie berücksichtigen. Daher 

kann die Wertentwicklung des Masterfonds weniger stark ausfallen. 

Management des Nachhaltigkeitsrisikos   

Nachhaltigkeitsrisiken können auf andere Risikoarten erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoar-

ten beitragen. Die Verwaltungsgesellschaft erfasst und misst mittels eines integrierten Risikomanagement-Verfahrens das 

Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich operationellen Risiken, Nachhal-

tigkeitsrisiken, die für die Teilfondswesentlich sind.  

Im Rahmen einer spezifischen ESG-Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chancen und Risiken über-

prüft, und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unternehmen hinsichtlich seiner ökologischen und 

sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ heraussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Per-

spektive eines langfristig orientierten Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Auswirkun-

gen auf den langfristigen Erfolg einer Investition hat. 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse findet Berücksichtigung im Chance-/Risikoprofil der Unternehmensanalysen. Nur wenn 

keine gravierenden Nachhaltigkeitsrisiken vorliegen, die das Zukunftspotenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten ge-

fährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die sogenannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und 

wird damit zu einem möglichen Investment. Die Portfoliomanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der 
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internen Fokus- bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere den hauseige-

nen Analyseprozess durchlaufen haben und dem gemeinsamen Qualitätsverständnis entsprechen. 

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht fortlaufend die Entwicklungen im Chance-/Risikoprofil der Unternehmensanalysen 

und stimmt mit dem Fondsmanager im Rahmen des Risikomanagementprozesses die Mitigation der Nachhaltigkeitsrisiken 

bzw. deren Einwirkung auf die anderen Risikoklassen und das gesamtheitliche Risikoprofil des Fonds ab. 

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht fortlaufend, basierend auf der ESG-Analyse, die Entwicklung der intern abgeleiteten 

ESG Risikoscores auf Einzeltitelebene und aggregiert diese auf Teilfondsebene zu einem gewichteten Gesamtscore, welcher 

in Abhängigkeit des Risikoprofils überwacht wird. Zusätzlich werden für die Teilfonds regelmäßig verschiedene ESG-Stress-

tests durchgeführt. 

Allgemeine Erläuterung zum Risikoprofil 

Die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds werden in eines der folgenden Risikoprofile eingeordnet. 

Das Risikoprofil des Fonds wird im Abschnitt „Erläuterung des Risikoprofils des Fonds“ aufgeführt. Die Beschreibungen der 

folgenden Profile wurden unter der Voraussetzung von normal funktionierenden Märkten erstellt. In unvorhergesehenen 

Marktsituationen oder Marktstörungen aufgrund nicht funktionierender Märkte können weitergehende Risiken, als die in 

dem Risikoprofil genannten auftreten.  

Risikoprofil - Sicherheitsorientiert 

Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens 

besteht ein geringes Gesamtrisiko, dem entsprechende Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere 

aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, be-

stehen.  

Risikoprofil - Konservativ 

Der Fonds eignet sich für konservative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein 

moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus 

Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, beste-

hen. 

Risikoprofil - Wachstumsorientiert 

Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen 

besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus 

Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, beste-

hen. 

Risikoprofil - Spekulativ 

Der Fonds eignet sich für spekulative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein 

sehr hohes Gesamtrisiko, dem auch sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Wäh-

rungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.  

Erläuterung des Risikoprofils des Fonds 

Die Gesellschaft hat dem Fonds das folgende Risikoprofil zugeordnet: 

Risikoprofil – Wachstumsorientiert 

Die Gesellschaft hat dem Masterfonds das folgende Risikoprofil zugeordnet: 

Risikoprofil – Wachstumsorientiert 
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Die zum Zeitpunkt des Erwerbs von Anteilen vorliegende Einstufung in ein Risikoprofil soll als Orientierungshilfe ver-

standen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die ausgewiesene Risikoeinstufung während der 

Laufzeit des Fonds ändern kann. 

Eine Erläuterung zu dem zugeordneten Risikoprofil ist im Abschnitt „Allgemeine Erläuterung zum Risikoprofil“ beschrieben. 

Erhöhte Volatilität 

Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilwerte können 

auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. 

Profil des typischen Anlegers 
 

Die Vermögensanlage sollte immer zu den ganz persönlichen Zielen, der Anlagementalität und der jeweiligen Lebenssitua-

tion des Anlegers passen. Je kurzfristiger der Anleger Geld benötigt, desto eher sollte er eine konservative Anlagestrategie 

wählen. Je langfristiger er plant, desto eher kann er von risikobewussten und chancenorientierten Anlagestrategien profi-

tieren.  

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfol-

gen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich 

des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens fünf Jahren liegen. 

Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt ge-

ben, ob der Fonds seinem Anlageziel, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entspricht. 

Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen 

Anlageziel und -strategie 

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 113 KAGB und dieser investiert somit 

mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von Storch – Global Quality (nachfolgend „Master-

fonds“). Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 124 KAGB ist der Flossbach von Storch – Global Quality, ein Teil-

fonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Masterfonds handelt es 

sich um einen ausländischen OGAW. Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der 

Commission de Surveillance du Secteur Financier. Die Gesellschaft erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf 

die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. 

Der Fonds darf maximal 15 % seines Wertes in Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind anlegen. 

Die Anteile am Masterfonds gelten als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetzes. Kapitalbeteiligun-

gen in diesem Sinne sind u.a.: 

• Anteile an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51 % ihres Wertes in 

die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen, in Höhe von 51 % ihres Wertes; 

• Anteile an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25 % ihres Wertes in 

die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen, in Höhe von 25 % ihres Wertes. 

 
3 Feederfonds sind Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, Teilgesellschaftsvermögen einer Investmentaktiengesell-
schaft mit veränderlichem Kapital oder EU-OGAW, die mindestens 85 % ihres Vermögens in einem Masterfonds anlegen. 
4 Masterfonds sind OGAW oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 KAGB, die Anteile an mindestens einen Feederfonds ausgegeben haben, selbst keine 
Feederfonds sind und keine Anteile eines Feederfonds halten. 
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• Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu 

der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen; soweit keine tatsächliche Quote 

veröffentlicht wird, in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Min-

destquote 

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Masterfonds lauten wie folgt: 

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Quality („Masterfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlageri-

sikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.  

Die langfristige Beteiligung an Unternehmen steht bei der Anlagestrategie im Vordergrund, weshalb die Qualität dieser Un-

ternehmen von höchster Bedeutung ist. Die Qualität ergibt sich dabei aus der Vorhersehbarkeit und dem Wachstum der 

künftigen Erträge. Aus diesem Grund wird bevorzugt nach zukunftsfähigen Unternehmen gesucht, die eine hohe Profitabi-

lität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber erfolgt 

die Auswahl der Beteiligungen unter strenger Bewertungsdisziplin. 

Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich 

nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertent-

wicklung des Masterfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der 

Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wert-

entwicklung des Masterfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. 

Grundsätzlich gilt, dass vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesell-

schaft wird die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. 

Anlagepolitik: 

Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements des Masterfonds gelten für den Masterfonds folgende Bestim-

mungen: 

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Masterfonds die Vorgaben der Nachhaltigkeitspolitik 

der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Aspekte wie näher unter dem Abschnitt „Nachhaltigkeitspolitik“ de-

finiert.  

Der Masterfonds ist ein Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088. 

Das Netto-Teilfondsvermögen des Masterfonds wird zu mindestens 80% in Aktien investiert. Daneben kann der Teilfonds in 

Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Derivate und Bankguthaben investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich 

gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. 

Der Fonds kann weltweit investieren, eine regionale Begrenzung ist nicht vorgesehen.  

Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 20% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt, jedoch wird eine Verletzung 

dieser Vorgabe bei Vorliegen außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen und sofern es unter Wahrung der Anleger-

interessen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig toleriert. Daneben kann das Netto-Teilfondsvermögen, wenn es 

aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen als angemessen eingeschätzt wird, kurzfristig von dem oben 

genannten Anlageschwerpunkt abweichen, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlage-

schwerpunkt insgesamt eingehalten wird.  

Anteile an OGAW oder anderen OGA werden nicht erworben, der Masterfonds ist daher zielfondsfähig. 

Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- 

als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Eine Anrechnung von Derivaten auf den Anlageschwerpunkt findet nicht statt. 

Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzin-

dizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wech-

selkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Der Einsatz 
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dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements erfolgen. Weitere Angaben über 

die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten“ des 

Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird für den Masterfonds keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte mit densel-

ben Eigenschaften abschließen. 

Weitere Informationen und Erläuterungen zu den einzelnen Vermögensgegenständen des Masterfonds sind im Verkaufs-

prospekt des Masterfonds beschrieben. 

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN. 

Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft kann für Rechnung des Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

• Investmentanteile am Masterfonds 

• Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind 

Folgende Vermögensgegenstände sind vom Erwerb ausgenommen: 

• Wertpapiere gemäß § 193 KAGB 

• Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB 

• Investmentanteile (mit Ausnahme von Anteilen am Masterfonds) gemäß § 196 KAGB 

• Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB 

• Derivate gemäß § 197 KAGB 

Für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger werden keine Wertpapierdarlehen gewährt und keine Pensionsge-

schäfte abgeschlossen. 

Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegenstände innerhalb der insbesondere in den Abschnitten „Anlagegrenzen“ dar-

gestellten Anlagegrenzen erwerben. Einzelheiten zu diesen Vermögensgegenständen und den hierfür geltenden Anlage-

grenzen sind nachfolgend dargestellt. 

Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten 

haben und welche täglich verfügbar sind.  

Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den EWR zu führen. Sie können auch bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat 

unterhalten werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der EU gleichwertig 

sind. Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf 

Fremdwährung lauten. 

Anlagegrenzen 

Allgemeine Anlagegrenzen  

Der Fonds investiert mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds. 

Bis zu 15 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten 

haben und welche täglich verfügbar sind. Die Gesellschaft darf nur bis zu 15 % des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je 

einem Kreditinstitut anlegen. 
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Steuerliche Anlagequoten für Aktienfonds 

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. 

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind Anteile am Masterfonds in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote 

des Wertes, zu welchem der Masterfonds tatsächlich in Kapitalbeteiligungen anlegt. 

Die Gesellschaft wird sicherstellen, dass der Fonds fortlaufend mindestens 51 % in Kapitalbeteiligungen investiert.  

Derivate 

Die Gesellschaft tätigt für den Fonds keine Geschäfte mit Derivaten. 

Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 % des Wertes des Fonds 

zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zu-

stimmt.  

Bewertung 
 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- 

und -Bewertungsverordnung („KARBV“). 

Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände 

Bankguthaben, Festgelder und Investmentanteile 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.  

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kün-

digung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.  

Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt 

oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht 

zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach 

geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. 

Anteile 
 

Die Rechte der Anleger werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben. Verbriefte Anteil-

scheine werden ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpapier-Sammel-

bank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen 

ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber.  
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Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

Ausgabe von Anteilen 

Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 21. Juni 2018 beschlossen, die Ausgabe von Anteilen einzustellen. Die Ausgabe der 

Anteile wieder aufzunehmen ist seitens der Gesellschaft nicht geplant. 

Rücknahme von Anteilen 

Die Anleger können unabhängig von der Mindestanlagesumme bewertungstäglich die Rücknahme ihrer Anteile verlangen, 

sofern die Gesellschaft die Anteilrücknahme nicht beschränkt (siehe Abschnitt „Beschränkung der Rücknahme“) oder vo-

rübergehend ausgesetzt (siehe Abschnitt „Aussetzung der Rücknahme“) hat. Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle, 

der Gesellschaft selbst oder gegenüber einem vermittelnden Dritten (z.B. depotführende Stelle) zu stellen.  

Umtausch von Anteilen 

Ein Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse innerhalb des Fonds ist ausgeschlossen. 

Abrechnung bei Anteilrücknahme 

Der Anteilwert wird für jeden Börsentag ermittelt (Bewertungstag). Die Feststellung und Veröffentlichung des Anteilwertes 

für einen Bewertungstag erfolgt am auf diesen Bewertungstag folgenden Börsentag (Wertermittlungstag). Der Anteilwert 

trägt dann das Datum des Wertermittlungstages. 

Die Gesellschaft trägt somit dem Grundsatz der Anlegergleichbehandlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein 

Anleger durch den Verkauf von Anteilen zu bereits bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Sie setzt deshalb ei-

nen täglichen Orderannahmeschluss fest. Die Abrechnung von Rücknahmeorders, die bis zum Orderannahmeschluss eines 

Bewertungstages [t] bei der Verwahrstelle oder der Gesellschaft eingehen, erfolgt spätestens an dem auf den Eingang der 

Order folgenden Bewertungstag (=Wertermittlungstag) [t+1] zu dem dann ermittelten Anteilwert. Orders, die nach dem 

Annahmeschluss eines Bewertungstages [t] bei der Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft eingehen, werden erst am über-

nächsten Bewertungstag [t+2] zu dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet. Der Orderannahmeschluss für diesen 

Fonds ist aktuell 12:00 Uhr eines jeden Bewertungstages und kann von der Gesellschaft jederzeit geändert werden.  

Darüber hinaus können Dritte die Anteilrücknahme vermitteln, z. B. die depotführende Stelle des Anlegers. Dabei kann es 

zu längeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten der depotführenden Stellen 

hat die Gesellschaft keinen Einfluss. 

Aussetzung der Anteilrücknahme  

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die 

eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Solche außergewöhnli-

chen Umstände liegen im Falle der zeitweiligen Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Masterfonds vor oder wenn 

die Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können. Daneben kann die BaFin anordnen, dass die Gesell-

schaft die Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Öffentlichkeit erforderlich 

ist. 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen oder 

umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interessen aller Anleger, Vermögensgegenstände des 

Fonds veräußert hat. Einer vorübergehenden Aussetzung kann ohne erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile 

direkt eine Auflösung des Sondervermögens folgen (siehe hierzu den Abschnitt „Auflösung, Übertragung und Verschmel-

zung des Fonds“). 
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Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus der Internetseite 

der Gesellschaft www.fvsinvest.lu über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. Außerdem 

werden die Anleger über ihre depotführenden Stellen per dauerhaften Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer 

Form, informiert. 

Beschränkung der Anteilrücknahme 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen für insgesamt bis zu 15 aufeinanderfolgende Arbeitstage beschränken, 

wenn die Rücknahmeverlangen der Anleger an einem Abrechnungsstichtag mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwer-

tes erreichen (Schwellenwert). Wird der Schwellenwert erreicht oder überschritten, entscheidet die Gesellschaft im pflicht-

gemäßen Ermessen, ob sie an diesem Abrechnungsstichtag die Rücknahme beschränkt. Entschließt sie sich zur Rücknah-

mebeschränkung, kann sie diese auf Grundlage einer täglichen Ermessensentscheidung für bis zu 14 aufeinanderfolgende 

Arbeitstage fortsetzen. Die Entscheidung zur Beschränkung der Rücknahme kann getroffen werden, wenn die Rücknahme-

verlangen aufgrund der Liquiditätssituation des Fonds nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger ausgeführt wer-

den können. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sich die Liquidität der Vermögenswerte des Fonds aufgrund poli-

tischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse an den Märkten verschlechtert und damit nicht mehr ausreicht, um die 

Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungsstichtag vollständig zu bedienen. Die Rücknahmebeschränkung ist in diesem 

Fall im Vergleich zur Aussetzung der Rücknahme als milderes Mittel anzusehen.  

Hat die Gesellschaft entschieden, die Rücknahme zu beschränken, wird sie Anteile zu dem am Abrechnungsstichtag gelten-

den Rücknahmepreis lediglich anteilig zurückzunehmen. Im Übrigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass 

jede Rücknahmeorder nur anteilig auf Basis einer von der Gesellschaft zu ermittelnden Quote ausgeführt wird. Die Gesell-

schaft legt die Quote im Interesse der Anleger auf Basis der verfügbaren Liquidität und des Gesamtordervolumens für den 

jeweiligen Abrechnungsstichtag fest. Der Umfang der verfügbaren Liquidität hängt wesentlich vom aktuellen Marktumfeld 

ab. Die Quote legt fest, zu welchem prozentualen Anteil die Rücknahmeverlangen an dem Abrechnungsstichtag ausgezahlt 

werden. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird von der Gesellschaft auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt 

ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder).  

Die Gesellschaft entscheidet börsentäglich, ob und auf Basis welcher Quote sie die Rücknahme beschränkt. Die Gesellschaf-

ten kann maximal an 15 aufeinander folgenden Arbeitstagen die Rücknahme beschränken. Die Möglichkeit zur Aussetzung 

der Rücknahme bleibt unberührt.  

Die Gesellschaft veröffentlicht Informationen über die Beschränkung der Rücknahme der Anteile sowie deren Aufhebung 

unverzüglich auf ihrer Internetseite.  

Der Rücknahmepreis entspricht dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines Rücknahme-

abschlags. Die Rücknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter (z.B. die depotführende Stelle) erfolgen, hierbei können 

dem Anleger zusätzliche Kosten entstehen. 

Liquiditätsmanagement 
 

Die Gesellschaft hat Grundsätze zur Ermittlung sowie fortlaufenden Überwachung des Liquiditätsrisikos festgelegt. Hier-

durch soll gewährleistet werden, dass jederzeit ein ausreichender Anteil an liquiden Vermögenswerten im Fonds vorhanden 

ist, um Rücknahmen unter normalen Marktbedingungen bedienen zu können.  

Das Liquiditätsmanagement berücksichtigt die relative Liquidität der Vermögenswerte des Fonds sowie die für die Liquidie-

rung erforderliche Zeit, um eine angemessene Liquiditätshöhe für die zugrunde liegenden Verbindlichkeiten zu gewährleis-

ten. Die Ableitung der Verbindlichkeiten erfolgt aus einer Projektion historischer Rücknahmen und berücksichtigt die fonds-

spezifischen Rücknahmebedingungen.  



 

 

 

 

34 

Das Liquiditätsmanagement stellt einen quantitativen Zugang dar, um die quantitativen und qualitativen Risiken von Posi-

tionen und beabsichtigten Investitionen zu bewerten, die wesentliche Auswirkungen auf das Liquiditätsprofil des Vermö-

genswertportfolios des Fonds haben.  

Über Änderungen der Grundsätze zur Ermittlung sowie fortlaufenden Überwachung des Liquiditätsrisikos werden die Anle-

ger im Jahresbericht der Fonds informiert. 

Die Gesellschaft hat Grundsätze zur Ermittlung sowie fortlaufenden Überwachung des Liquiditätsrisikos festgelegt. Hier-

durch soll gewährleistet werden, dass jederzeit ein ausreichender Anteil an liquiden Vermögenswerten im Fonds vorhanden 

ist, um Rücknahmen unter normalen Marktbedingungen bedienen zu können.  

Das Liquiditätsprofil des Fonds ergibt sich unter Berücksichtigung des Liquiditätsprofils des Masterfonds sowie der unter 

Abschnitt „Anlageziele, -strategie, -grundsätze und –grenzen - Anlageziel und -strategie“ als Feederfonds klassifizierten An-

lagestrategie wie folgt: 

Der Masterfonds darf im Rahmen seiner Anlagestrategie Aktien erwerben. Sofern börsennotiert oder in einen vergleichba-

ren hinreichend liquiden aktiven Markt einbezogen, besitzt die Instrumentenklasse der Aktien- und aktienähnlichen Invest-

ments grundsätzlich eine hohe Liquidität. Bei Handelsaussetzung oder nicht gegebener Börsennotierung bei gleichzeitiger 

fehlender Einbeziehung in einen anderen hinreichend liquiden aktiven Markt kann der Erwerb dieser Vermögensgegen-

stände mit der Gefahr verbunden sein, dass es bei einer Weiterveräußerung an Dritte zu Liquiditätsabschlägen kommen 

kann, die einer Veräußerung entgegenstehen können.  

Sofern der Masterfonds im Rahmen seiner Anlagestrategie Renten erwirbt, ist Folgendes zu beachten: Der Handel dieser 

Vermögensgegenstände kann über Börsen vollzogen werden, findet aber im Allgemeinen im Over the Counter Markt statt. 

Entsprechend hängt die Liquidität der erworbenen Renten und rentenähnlichen Instrumente in der Regel von mehreren 

Einflussfaktoren ab, zu der u.a. die Art und Bonität des Emittenten, das Volumen und der Zweck der Emission, die Übertrag-

barkeit des Instruments und die Restlaufzeit gehören. Die Liquidität dieser Vermögensgegenstände kann eine breite Spanne 

einnehmen und entsprechend hoch sein, der Erwerb kann aber auch mit einer mehr oder minder großen Gefahr verbunden 

sein, dass es bei einer Weiterveräußerung an Dritte zu Liquiditätsabschlägen kommen kann, die einer Veräußerung entge-

genstehen können.  

Sofern der Masterfonds Zielfonds erwirbt, hängt die Liquidität dieses Investments von mehreren Einflussfaktoren ab, unter 

anderem von der Auflegung des Zielfonds als geschlossener oder offener Fonds, der Rückgabefrist der Zielfondsanteile, der 

Handelsmöglichkeit am Sekundärmarkt und dem Investmentschwerpunkt des Zielfonds. Grundsätzlich besteht bei Ziel-

fonds die Gefahr einer Aussetzung der Rücknahme von Anteilen. 

Sofern der Masterfonds Derivate erwirbt, hängt die Liquidität dieser Instrumente von mehreren Einflussfaktoren ab, zu de-

nen insbesondere der Erwerbszweck eines Derivates, seine Börsennotierung, der Grad der Standardisierung, das Underlying. 

und die Bonität des Kontrahenten gehören. Bei Futures und zu besichernden OTC gehandelten Derivaten ist zudem die 

Möglichkeit von Margin- und Collateralforderungen Bestandteil des Liquiditätsrisikoprofils. 

Die Rücknahmegrundsätze der Gesellschaft ergeben sich direkt aus den Rückgaberechten: Die Anleger können von der Ge-

sellschaft bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile ohne Rückgabeabschlag verlangen. Die Gesellschaft ist verpflich-

tet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des Investmentvermögen zurückzunehmen.  

Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle und/ oder die DZ PRIVATBANK S.A. Der Gesellschaft bleibt vorbehalten, die Rück-

nahme der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung 

der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der 

Rücknahme der Anteile unverzüglich mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.  

Die Rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen Umständen sowie die Beschränkung oder Aussetzung der 

Rücknahme sind im Abschnitt „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen – Beschränkung der Anteilrücknahme bzw. 

Aussetzung der Anteilrücknahme“ dargestellt. Die hiermit verbunden Risiken sind unter „Risikohinweise – Risiko der Fonds-

anlage – Beschränkung bzw. Aussetzung der Anteilrücknahme“ sowie „– Risiko der eingeschränkten Liquidität des Fonds 

(Liquiditätsrisiko)“ erläutert. 
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Die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des Investmentvermögens, der Vermögensgegenstände sowie durch erhöhtes 

Rückgabeverlangen der Anleger ergeben können, überwacht die Gesellschaft im Rahmen eines Liquiditätsrisikomanage-

mentverfahrens wie nachfolgend beschrieben: 

Börsen und Märkte 
 

Die Anteile des Investmentvermögens können bei der Verwahrstelle oder den Vertriebspartnern erworben werden. Seitens 

der Gesellschaft ist nicht beabsichtigt, für den Fonds die Zulassung zum Handel an einer Börse oder die Einbeziehung in 

einen organisierten Markt zu beantragen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne Zustimmung der Gesellschaft an anderen Märkten gehandelt 

werden. Ein Dritter kann ohne Zustimmung der Gesellschaft veranlassen, dass die Anteile in den Freiverkehr oder einen an-

deren außerbörslichen Handel einbezogen werden. 

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrundeliegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den 

Wert der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann 

dieser Marktpreis von dem von der Gesellschaft bzw. der Verwahrstelle ermittelten Anteilpreis abweichen. 

Faire Behandlung der Anleger  
 

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steuerung des Liquiditätsrisikos und 

der Rücknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die Interessen eines 

anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen.  

Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt „Abrechnung 

bei Anteilrücknahme“ sowie „Liquiditätsmanagement“. 

Anteilklassen  
 

Der Fonds kann aus verschiedenen Anteilklassen bestehen, welche jeweils eine eigene Wertpapierkennnummer und ISIN 

besitzen. Die Anteilklassen können sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, dem Anleger-

kreis oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Anlagestrategie bleibt über die Anteilklassen hinweg un-

verändert.  

 

Derzeit existieren folgende Anteilklassen: 

 

Flossbach von Storch - Fundament FT 

WKN: A0HGMH 

ISIN: DE000A0HGMH0 

 

Flossbach von Storch - Fundament IT 

WKN: A0Q7S5 

ISIN: DE000A0Q7S57 
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Flossbach von Storch - Fundament RT 

WKN: A1JMPZ 

ISIN: DE000A1JMPZ7 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der Anteilklassen kann das wirtschaftliche Ergebnis, das der Anleger mit sei-

nem Investment in dem Fonds erzielt, variieren, je nachdem, zu welcher Anteilklasse die von ihm erworbenen Anteile ge-

hören. Das gilt sowohl für die Rendite, die der Anleger vor Steuern erzielt, als auch für die Rendite nach Steuern. Die Bildung 

von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der Anleger, die Anteile aus be-

stehenden Anteilklassen erworben haben, bleiben von der Bildung neuer Anteilklassen unberührt. Mit den Kosten, die an-

lässlich der Einführung einer neuen Anteilscheinklasse anfallen, dürfen ausschließlich die Anleger dieser neuen Anteilklasse 

belastet werden. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den ganzen Fonds zulässig, er kann nicht 

für einzelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen. 

Eine Beschreibung der Ausgestaltungen ist im Abschnitt „Flossbach von Storch - Fundament im Überblick“ dieses Ver-

kaufsprospektes zu entnehmen. 

Rücknahmepreis 

Rücknahmepreis 

Zur Errechnung des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Gesellschaft oder ein von ihr Beauftragter unter Kon-

trolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der 

Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“). Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwertes durch die Anzahl der ausge-

gebenen Anteile ergibt den Anteilwert. 

Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, die Er-

träge (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern) und die Verwaltungsvergütung, die auf eine 

bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich der betreffenden Anteilklasse zugeord-

net werden. 

Tage, an denen der Anteilwert des Fonds ermittelt wird, sind alle deutschen Börsentage („Bewertungstag“). An gesetzlichen 

Feiertagen in Deutschland, die Börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Gesellschaft und 

die Verwahrstelle von einer Ermittlung des Anteilwertes absehen. Daneben kann von einer Ermittlung des Anteilwertes ab-

gesehen werden, an denen keine Ermittlung des Nettoinverntarwertes des Masterfonds vorgenommen wird. Von einer Er-

mittlung des Anteilwertes wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmon-

tag, Fronleichnam, am 23. Juni (Luxemburger Nationalfeiertag), Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, 

Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester abgesehen. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Masterfonds wird an 

jedem Bewertungstag des Masterfonds gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts des Masterfonds veröffentlicht. 

Aussetzung der Errechnung des Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben Voraussetzungen wie die An-

teilrücknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt „Anteile – Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher erläutert. 
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Rücknahmeabschlag 

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben, d.h. der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der jeweiligen Anteil-

klasse. 

Veröffentlichung der Rücknahmepreise 

Die Rücknahmepreise sowie ggf. der Nettoinventarwert je Anteil werden auf der Internetseite der Gesellschaft  

www.fvsinvest.lu veröffentlicht.  

Kosten 

Kosten bei Rücknahme der Anteile 

Die Rücknahme der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt zum Rücknahmepreis ohne Berech-

nung zusätzlicher Kosten. Gibt der Anleger Anteile über Dritte zurück, so können diese bei der Rücknahme der Anteile ei-

gene Kosten berechnen. 

Verwaltungs- und sonstige Kosten 

Kosten des Feederfonds 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind 

Verwaltungsvergütung 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine Vergütung („Verwaltungsvergütung“) in 

Höhe von bis zu 1,50 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens. Diese 

Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf der Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes berechnet 

und ausgezahlt. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus den täglichen Nettoinventarwerten am Ende ei-

nes jeden Monats errechnet. Für Tage, die kein Bewertungstag sind, wird auf den zuletzt ermittelten Nettoinventar-

wert abgestellt. Für den Anteil des Investments in den Masterfonds wird die dort anfallende Verwaltungsvergütung 

auf die Vergütung des OGAW-Sondervermögens angerechnet (siehe Kosten des Masterfonds, welche im Verkaufs-

prospekt beschrieben sind), sodass die Verwaltungsvergütung bei maximal 1,50 Prozent p.a. liegt. Es steht der Ver-

waltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu berechnen. 

Es erfolgt eine tägliche Abgrenzung der Verwaltungsvergütung, so dass bis zu der Entnahme eine Verbindlichkeit 

beim OGAW-Sondervermögen entsteht. Der tatsächliche Entnahmezeitpunkt hat wegen der täglichen Abgrenzung 

keinen Einfluss auf den Nettoinventarwert. 

Eine Aufstellung über die den einzelnen Anteilkassen aktuell berechneten Vergütungen ist dem Abschnitt 

„Flossbach von Storch - Fundament im Überblick“ zu entnehmen. 

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes eines Fondsmanagers bedienen. Die Vergütung 

des Fondsmanagers ist durch die Verwaltungsvergütung aus Absatz 1 abgedeckt. Die Verwaltungsvergütung deckt 

daneben folgende Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden:  

a) Vergütung der Verwahrstelle;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsun-

terlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt);  
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c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Rücknahmepreise und ggf. der Aus-

schüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;  

d) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermö-

gens; 

e) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben werden; 

f) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Ver-

gleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;  

g) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen 

Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  

h) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in Buchstaben a) 

bis g) genannten Aufwendungen. 

3. Aufwendungen 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermö-

gens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung 

ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaften Daten-

trägers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Sondervermögen und außer im Fall der 

Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfeh-

lern bei der Anteilwertermittlung;  

c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rech-

nung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Son-

dervermögens erhobenen Ansprüchen; 

d) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

e) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 

f) Kosten die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entste-

hen; 

g) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in Buchstaben a) 

bis f) genannten Aufwendungen. 

 

4. Beim Erwerb von Anteilen am Masterfonds gemäß §3 Ziffer 1 der BABen darf kein Ausgabeaufschlag sowie kein Rück-

nahmeabschlag erhoben werden.  

Kosten des Masterfonds: 

Folgende Vergütungen werden für die im Fonds gehaltenen Anteile des Masterfonds erhoben und vom Fonds und damit 

indirekt von dessen Anlegern getragen: 

1. Verwaltungsvergütung 

Für die Verwaltung der Anteilklasse MT des Masterfonds erhält die Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 

0,585 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf der Basis des 

durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, welches aus den täglichen Werten am Ende eines jeden Monats 
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errechnet wird, d.h. für Tage, die kein Bewertungstag sind, wird auf das zuletzt ermittelte Netto-Teilfondsvermögen 

abgestellt, berechnet und ausgezahlt.  

Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

2. Fondsmanagementvergütung 

Der Fondsmanager erhält für die Erfüllung seiner Aufgaben aus der Verwaltungsvergütung der Gesellschaft eine Vergü-

tung. Diese Vergütungen werden pro rata monatlich nachträglich auf der Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfonds-

vermögens, welches aus den täglichen Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird, d.h. für Tage, die kein Be-

wertungstag sind, wird auf das zuletzt ermittelte Netto-Teilfondsvermögen abgestellt, berechnet und ausgezahlt. Sie 

versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

3. Zentralverwaltungsvergütung 

Die Zentralverwaltungsstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Teilfondsvermögen eine Vergütung in 

Höhe von bis zu 0,115 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf 

der Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, welches aus den täglichen Werten am Ende eines jeden 

Monats errechnet wird, d.h. für Tage, die kein Bewertungstag sind, wird auf das zuletzt ermittelte Netto-Teilfondsver-

mögen abgestellt, berechnet und ausgezahlt. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. 

4. Weitere Kosten 

Daneben können dem Teilfondsvermögen die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten Kosten belastet 

werden. 

Angabe einer Gesamtkostenquote 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Fonds angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als 

Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen („Gesamtkostenquote"). 

Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung des Fonds, der Vergütung der Verwahr-

stelle sowie den Aufwendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet werden können (siehe Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- 

und sonstige Kosten“). Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der Veräu-

ßerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten). Die Gesamtkostenquote wird in dem Basisinforma-

tionsblatt („den wesentlichen Anlegerinformationen“) als sogenannte „laufende Kosten“ veröffentlicht. 

Abweichender Kostenausweis durch Vertriebsstellen 

Wurde der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermittelten diese den Kauf, weisen sie ihm gege-

benenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Prospekt und in dem Basisinforma-

tionsblatt deckungsgleich sind und die hier beschriebene Gesamtkostenquote übersteigen können. Grund dafür kann ins-

besondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen Tätigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder Depotführung) zusätz-

lich berücksichtigt. Darüber hinaus berücksichtigt er gegebenenfalls auch einmalige Kosten wie Ausgabeaufschläge und 

benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch Schätzungen für die auf Fondsebene anfallenden Kosten, die 

insbesondere die Transaktionskosten des Fonds mit umfassen.  

Abweichungen im Kostenausweis können sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei regelmä-

ßigen Kosteninformationen über die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung. 

Vergütungspolitik 

Die Gesellschaft hat eine Vergütungspolitik und -praxis festgelegt, welche den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den 

in Artikel 111ter des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 aufgeführten Grundsätzen entspricht und wendet diese an. Diese ist 

mit dem seitens der Gesellschaft festgelegten Risikomanagementverfahren vereinbar, ist diesem förderlich und ermutigt 
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weder zur Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen und den Anlagebedingungen der von ihr verwalteten Fonds 

nicht vereinbar sind, noch hindert diese die Gesellschaft daran, pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds zu handeln.  

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungs-

leistungen. 

Die Vergütungspolitik und -praxis gilt für die Kategorien von Mitarbeitern, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mit-

arbeitern mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe 

befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der 

Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben. 

Die Vergütungspolitik der Gesellschaft ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und steht im Ein-

klang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und Interessen der Gesellschaft und der von ihr verwalteten OGAW 

und deren Anleger. Das Einhalten der Vergütungsgrundsätze einschließlich deren Umsetzung wird einmal jährlich geprüft. 

Feste und variable Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der 

Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskompo-

nenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzich-

ten. Eine erfolgsabhängige Vergütung richtet sich nach der Qualifikation und den Fähigkeiten des Mitarbeiters als auch nach 

der Verantwortung und dem Wertschöpfungsbeitrag der Position für die Gesellschaft. Im Falle eines direkten expliziten Zu-

sammenhangs zwischen variabler Vergütung und Wertentwicklung der von der Gesellschaft verwalteten OGAW erfolgt die 

Auszahlung der variablen Vergütung über denselben Zeitraum der der Haltedauer, die den Anlegern des von der Verwal-

tungsgesellschaft verwalteten Fonds empfohlen wurde, entspricht. 

Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendun-

gen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen 

Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, können 

kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft www.fvsinvest.lu abgerufen werden. Auf Anfrage wird Anlegern kostenlos 

eine Papierversion zur Verfügung gestellt. 

Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge, 

Geschäftsjahr 
Die Wertentwicklung stellt die Wertentwicklung der Anteilklassen vor Umstellung auf einen Feederfonds dar.  

Grundsätzlich wird sich die Wertentwicklung der jeweiligen Anteilklasse an der Wertentwicklung der Anteilklasse MT 

des Masterfonds orientieren. Abweichungen können dadurch entstehen, dass die Anteilklassen des Feederfonds eine 

andere Kostenstruktur aufweisen sowie, dass der Feederfonds nicht vollständig im Masterfonds angelegt ist z.B. auf-

grund von Bankguthaben, welche gehalten werden, welche genutzt werden, um gegebenenfalls anstehende Rück-

nahmen bedienen zu können. 

Hinweis: Die Anlagepolitik des Fonds wurde aufgrund seiner Umwandlung in einen Feeder-OGAW mit Wirkung zum 

21. Juni 2018 geändert. 
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Wertentwicklung der letzten zehn vollständigen Kalenderjahre der Anteilklasse Flossbach von Storch - Fundament FT 

 

 

Wertentwicklung der letzten zehn vollständigen Kalenderjahre der Anteilklasse Flossbach von Storch - Fundament IT 
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Wertentwicklung der letzten neun vollständigen Kalenderjahre der Anteilklasse Flossbach von Storch - Fundament RT 

 

Die Wertentwicklung des Fonds wird nach der BVI-Methode ermittelt, die wie folgt definiert wird: 

Die Berechnung der Wertentwicklung des Fonds besteht im Vergleich der Inventarwerte (Netto-Inventarwerte) zum Beginn 

und zum Ende eines Berechnungszeitraums. Die während des Berechnungszeitraums erfolgten Ausschüttungen werden 

am Tag der Ausschüttung stets als zum Inventarwert wieder angelegt betrachtet. Der Kapitalertragsteuer-(Zinsabschlag-

steuer-)Betrag und der Solidaritätszuschlag fließen in die Wiederanlage ein. Von der Wiederanlage der Ausschüttung muss 

auch deshalb ausgegangen werden, weil anderenfalls die Wertentwicklung von ausschüttenden und thesaurierenden 

Fonds nicht miteinander vergleichbar ist. 

Die Wertentwicklung wird rückblickend in den Jahres- und Halbjahresberichten veröffentlicht werden, die unter www.fvs-

invest.lu einsehbar sind.  

 

Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. 

Ermittlung der Erträge Ertragsausgleichsverfahren 

Der Fonds erzielt Erträge in Form der während des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 

Zinsen, Dividenden und Erträgen aus Investmentanteilen. Weitere Erträge können aus der Veräußerung von für Rechnung 

des Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen resultieren. 

Die Gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Dieses verhindert, dass der Anteil der aus-

schüttungsfähigen Erträge am Anteilpreis infolge Mittelzu- und -abflüssen schwankt. Anderenfalls würde jeder Mittelzufluss 

in den Fonds während des Geschäftsjahres dazu führen, dass an den Ausschüttungsterminen pro Anteil weniger Erträge zur 

Ausschüttung zur Verfügung stehen, als dies bei einer konstanten Anzahl umlaufender Anteile der Fall wäre. Mittelabflüsse 

hingegen würden dazu führen, dass pro Anteil mehr Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung stünden, als dies bei einer 

konstanten Anzahl umlaufender Anteile der Fall wäre.  

Um das zu verhindern, werden während des Geschäftsjahres die ausschüttungsfähigen Erträge, die der Anteilerwerber als 

Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und der Verkäufer von Anteilen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fort-

laufend berechnet und als ausschüttungsfähige Position in der Ertragsrechnung eingestellt. Dabei wird in Kauf genommen, 

dass Anleger, die beispielsweise kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den auf Erträge entfallenden Teil des 
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Ausgabepreises in Form einer Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem Entstehen der Erträge 

nicht mitgewirkt hat. 

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 

Bei dem Fonds werden die Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wiederangelegt (Thesaurierung).  

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet jeweils am 30. September des darauffol-

genden Jahres. 

Auflösung, Übertragung und Verschmelzung des Fonds 

Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Fonds zu verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht zur Verwaltung des 

Fonds kündigen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten durch Bekanntgabe im Bundesan-

zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht. Über die Kündigung werden die Anleger außerdem über 

ihre depotführenden Stellen per dauerhaften Datenträger, etwa in Papierform oder elektronischer Form informiert. Mit dem 

Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, den Fonds zu verwalten. 

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet wird 

oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels 

Masse abgewiesen wird.  

Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht das Verfügungsrecht über den Fonds auf die Verwahrstelle über, 

die den Fonds abwickelt und den Erlös an die Anleger verteilt, oder mit Genehmigung der BaFin einer anderen Kapitalver-

waltungsgesellschaft die Verwaltung überträgt.  

Verfahren bei Auflösung des Fonds  

Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über den Fonds auf die Verwahrstelle wird die Rücknahme von Anteilen eingestellt 

und der Fonds abgewickelt. 

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der noch durch den Fonds zu tragenden Kosten 

und der durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen An-

teile am Fonds Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses haben. 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der den Anforderungen 

an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate nach dem Stichtag der Auflösung des Fonds wird der Auflösungs-

bericht im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf 

den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Diese 

Berichte sind ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stichtag im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

Übertragung des Fonds 

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwal-

tungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die BaFin. Die genehmigte Über-

tragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht des Fonds sowie den in die-

sem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht.  Der Zeitpunkt, zu dem die 

Übertragung wirksam wird, bestimmt sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und der auf-

nehmenden Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Übertragung darf jedoch frühestens drei Monate nach ihrer 
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Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam werden. Sämtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug auf den 

Fonds gehen dann auf die aufnehmende Kapitalverwaltungsgesellschaft über.  

Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds 

Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein anderes bestehendes oder durch die 

Verschmelzung neu gegründetes Investmentvermögen übertragen werden, welches die Anforderungen an einen OGAW 

erfüllen muss, der in Deutschland oder in einem anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde.  

Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresende des übertragenden Fonds (Übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein an-

derer Übertragungsstichtag bestimmt wird. 

Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Übertragungsstichtag entweder die Möglichkeit, ihre Anteile so-

weit üblicherweise ein Rücknahmeabschlag erhoben wird: ohne Rücknahmeabschlag und ohne weitere Kosten zurückzu-

geben, mit Ausnahme der Kosten zur Deckung der Auflösung des Fonds, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen of-

fenen Publikums-Investmentvermögens umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem Unternehmen des-

selben Konzerns verwaltet wird und dessen Anlagegrundsätze mit denen des Fonds vergleichbar sind.  

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten Übertragungsstichtag per dauerhaftem Datenträger, etwa in 

Papierform oder elektronischer Form über die Gründe für die Verschmelzung, die potentiellen Auswirkungen für die Anle-

ger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung sowie über maßgebliche Verfahrensaspekte zu informieren. 

Den Anlegern ist zudem das Basisinformationsblatt für das Investmentvermögen zu übermitteln, auf das die Vermögensge-

genstände des Fonds übertragen werden. Der Anleger muss die vorgenannten Informationen mindestens 30 Tage vor Ablauf 

der Frist zur Rückgabe oder Umtausch seiner Anteile erhalten. 

Am Übertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des Fonds und des übernehmenden Investmentvermögens be-

rechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte Umtauschvorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft. 

Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte je Anteil des Fonds und des überneh-

menden Investmentvermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an dem über-

nehmenden Investmentvermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem Fonds entspricht.  

Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder Umtauschrecht keinen Gebrauch machen, werden sie am Übertragungsstich-

tag Anleger des übernehmenden Investmentvermögens. Die Gesellschaft kann gegebenenfalls auch mit der Verwaltungs-

gesellschaft des übernehmenden Investmentvermögens festlegen, dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 % des Wertes ihrer 

Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit der Übertragung aller Vermögenswerte erlischt der Fonds. Findet die Übertragung 

während des laufenden Geschäftsjahres des Fonds statt, muss die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Bericht 

erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht.  

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und darüber hinaus in den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten elektroni-

schen Informationsmedien bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes von der Gesellschaft verwaltetes Investmentvermögen 

verschmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam geworden ist. Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentvermögen 

verschmolzen werden, das nicht von der Gesellschaft verwaltet wird, so übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die Be-

kanntmachung des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das übernehmende oder neu gegründete Investmentvermö-

gen verwaltet. 

Abwicklung, Verschmelzung oder Spaltung des Masterfonds 

Bei der Abwicklung des Masterfonds ist der Feederfonds abzuwickeln, es sei denn, die Bundesanstalt genehmigt auf Antrag 

der Gesellschaft ein Weiterbestehen als Feeder-OGAW-Sondervermögen durch Anlage in einem anderen Masterfonds oder 
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eine Umwandlung des Feederfonds in ein OGAW-Sondervermögen, das kein Feederfonds ist. Die Voraussetzungen für eine 

solche Genehmigung und die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus § 178 KAGB.  

Bei der Verschmelzung eines Masterfonds oder der Spaltung eines ausländischen Masterfonds ist der Feederfonds abzuwi-

ckeln, es sei denn, die Bundesanstalt genehmigt auf Antrag der Gesellschaft ein Weiterbestehen des Feeder-OGAW-Sonder-

vermögens. Die Voraussetzungen der Zulässigkeit und des Antrags für eine solche Genehmigung und die Einzelheiten des 

Verfahrens ergeben sich aus § 179 KAGB.  

Die Anleger werden von einer beabsichtigten Abwicklung des Feederfonds unverzüglich durch eine Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger und mittels eines dauerhaften Datenträgers informiert. 

Auslagerung 
Die Gesellschaft hat die folgenden wesentlichen Tätigkeiten5 ausgelagert: 

Portfoliomanagement Flossbach von Storch SE  

Köln 

Informationstechnologie (IT) Flossbach von Storch SE  

Köln 

Berechnung des Marktrisikos BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland 

Verschiedene Teilleistungen der Zentralverwaltungsauf-

gaben 

BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland 

 

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Auslagerung ergeben: 

Das Unternehmen Flossbach von Storch SE, Köln ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen. 

Interessenkonflikte 
 

Bei der Gesellschaft können folgende Interessenkonflikte entstehen: 

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren: 

• Interessen der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen Unternehmen, 

• Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder 

• Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds. 

Umstände oder Beziehungen, die Interessenskonflikte begründen können, umfassen insbesondere:  

• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesellschaft, 

• Mitarbeitergeschäfte, 

• Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft, 

• Umschichtungen im Fonds, 

• Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance („window dressing“), 

• Geschäfte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermögen oder Individualportfolios bzw. 

• Geschäfte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen und/oder Individualportfolios, 

• Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“), 

 
5 Im Falle einer Änderung innerhalb der Gültigkeit dieses Verkaufsprospektes in Bezug auf ausgelagerte, wesentlichen Tätigkeiten wird die Gesellschaft die Anle-
ger hierüber im jeweiligen Jahres- bzw. Halbjahresbericht des Fonds informieren. 
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• Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Personen, 

• Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

• Wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Aktienemission die Gesellschaft die Papiere für mehrere Invest-

mentvermögen oder Individualportfolios gezeichnet hat („IPO-Zuteilungen“), 

• Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekannten Schlusskurs des laufenden Tages, sogenanntes Late Tra-

ding. 

Der Gesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte Vorteile (Brokerresearch, 

Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidun-

gen verwendet werden. 

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergü-

tungen und Aufwandserstattungen zu. 

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so 

genannte “Vermittlungsfolgeprovisionen“. 

Anteile von Investmentfonds der Gesellschaft werden i.d.R. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, 

Maklern und anderen befugten dritten Personen, vertrieben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine 

vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die Gesellschaft den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine 

bestandsabhängige Vermittlungsfolgeprovision zahlt. Die bestandsabhängige Vermittlungsfolgeprovision zahlt die Gesell-

schaft aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. 

Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt die Gesellschaft folgende organisatorische Maßnahmen ein, um Interessens-

konflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie offenzulegen: 

• Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von Gesetzen und Regeln überwacht und an die Interessens-

konflikte gemeldet werden müssen. 

• Pflichten zur Offenlegung 

• Organisatorische Maßnahmen wie  

• die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Abteilungen, um dem Missbrauch von vertrauli-

chen Informationen vorzubeugen 

• Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einflussnahme zu verhindern 

• die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel 

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts 

• Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen  

• Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen und zur anleger- und anlagegerechten Beratung bzw. Beach-

tung der vereinbarten Anlagerichtlinien  

• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. Veräußerung von Finanzinstrumenten 

• Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off Zeiten) 

Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften 
 

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. 

Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer bezeichnet. Dem ausländischen Anle-

ger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steu-

erberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland 
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individuell zu klären. Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfol-

gend auch als Steuerausländer bezeichnet. 

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell kör-

perschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne 

der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesell-

schaften. Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erho-

ben werden, umfasst der Steuersatz von 15 % bereits den Solidaritätszuschlag. 

Die Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unter-

worfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag6 übersteigen. 

 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 

gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (In-

vestmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der An-

teile. Unter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investmenterträge steuerfrei 

erhalten (sog. Teilfreistellung). 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte 

aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerab-

zugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Di-

rektanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgel-

tungssatz von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben 

werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuer-

schuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 

von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen 

der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % oder dem 

niedrigeren persönlichen Steuersatz. 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.  

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig.  

Unter Berücksichtigung der Master Feeder Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds 

mittels einer Durchschau, fortlaufend eine Investitionsquote von 51 % in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investment-

steuergesetz vorweisen, daher sind 30 % der Ausschüttungen steuerfrei. 

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ge-

gebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag 

vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag7 nicht überschreiten. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 

veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 

vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter 

 
6 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2024 bei Einzelveranlagung 1.000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2.000,- Euro. 
7 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2024 bei Einzelveranlagung 1.000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2.000,- Euro. 
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Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal 

drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrie-

ben. 

Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 

dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn 

eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet 

wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalen-

derjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Er-

werbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs 

vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Unter Berücksichtigung der Master Feeder Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds 

mittels einer Durchschau, fortlaufend eine Investitionsquote von 51% in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investment-

steuergesetz vorweisen, daher sind 30 % der Ausschüttungen steuerfrei. 

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ge-

gebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag 

vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag8 nicht überschreiten. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 

veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 

vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag 

nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, 

vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden 

Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den 

Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne 

Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depot-

führende Stelle auch insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden 

Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen 

wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden 

Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt 

anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgel-

tungssatz von 25 %. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 

2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erwor-

bene Anteile.  

Unter Berücksichtigung der Master Feeder Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds 

mittels einer Durchschau, fortlaufend eine Investitionsquote von 51 % in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investment-

steuergesetz vorweisen, daher sind 30 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei. 

 
8 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2024 bei Einzelveranlagung 1.000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2.000,- Euro. 
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Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 

als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen 

Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die 

Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind. Wertveränderungen bei vor dem 1. Januar 2009 

erworbenen Anteilen, die zwischen dem Anschaffungszeitpunkt und dem 31. Dezember 2017 eingetreten sind, sind steu-

erfrei.   

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 

Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ge-

gebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheini-

gung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust – ggf. 

reduziert aufgrund einer Teilfreistellung – mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die 

Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr 

positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor. 

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, 

der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuer-

frei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zu-

ständigen Finanzamt erklärt werden. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen 

zu mindern. 

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden, 

soweit dieser Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die nach der Satzung, 

dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts ist, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäfts-

leitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat.  

Voraussetzung hierfür ist, dass ein solcher Anleger einen entsprechenden Antrag stellt und die angefallene Körperschafts-

teuer anteilig auf seine Besitzzeit entfällt. Zudem muss der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der kör-

perschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile sein, ohne dass 

eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf 

die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapital-

ähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte 

vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeits-

zeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 

70 % bestanden  (sog. 45-Tage-Regelung).  

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentan-

teil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte Be-

scheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den 

Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres. 

Die auf Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer kann dem Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet 

werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, die 

nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifiziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines 
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Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines Monats nach dessen Geschäftsjahresende mitteilt, zu 

welchen Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder veräußert wurden. Zudem ist die o.g. 45-Tage-Rege-

lung zu berücksichtigen. 

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 

Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht.  

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll. 

Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.  

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds (Unter Berücksichtigung der Master Feeder 

Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds mittels einer Durchschau, fortlaufend eine 

Investitionsquote von 51 % in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz vorweisen), daher sind 60 % 

der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile 

von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 % 

der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaf-

ten, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen 

sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem 

Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 % der Ausschüttungen steuerfrei für 

Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag). 

Unter Berücksichtigung der Master Feeder Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds 

mittels einer Durchschau, fortlaufend eine Investitionsquote von 51% in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investment-

steuergesetz vorweisen. Damit wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 % berücksichtigt. 

Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für 

dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn 

eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet 

wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalen-

derjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Er-

werbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs 

vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.  

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds (Unter Berücksichtigung der Master Feeder 

Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds mittels einer Durchschau, fortlaufend eine 

Investitionsquote von 51 % in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz vorweisen), daher sind 60 % 

der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile 

von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 % 

der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körper-

schaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-

rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen 

mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 % der Vorabpauschalen steu-

erfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. 

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag).  
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Unter Berücksichtigung der Master Feeder Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds 

mittels einer Durchschau, fortlaufend eine Investitionsquote von 51 % in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investment-

steuergesetz vorweisen, daher, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 % berücksichtigt. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Ge-

werbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vor-

abpauschalen zu mindern. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds (Unter Berücksichtigung der Master Feeder 

Struktur wird der Fonds, auf Basis seiner Investmentquote in den Masterfonds mittels einer Durchschau, fortlaufend eine 

Investitionsquote von 51 % in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz vorweisen), daher sind 60 % 

der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 % für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die 

Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 

80 % der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Für 

Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen 

zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von 

denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 % der Veräußerungsge-

winne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 % für Zwecke der Gewerbesteuer. Im Falle eines Veräußerungs-

verlustes ist der Verlust in Höhe der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht abzugsfähig. 

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Kapitalertragsteuerabzug. 

Negative steuerliche Erträge 

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.  

Abwicklungsbesteuerung 

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines 

Kalenderjahres enthalten ist.  

Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen 

 Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne 

Inländische Anleger    

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: 

25% (die Teilfreistellung für Aktienfonds i.H.v. 30% bzw. für 

Mischfonds i.H.v. 15% wird berücksichtigt) 

Kapitalertragsteuer: 

Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 

Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 

(Aktienfonds 60% für Einkommensteuer / 30% für Gewerbesteuer; Mischfonds 30% für 

Einkommensteuer / 15% für Gewerbesteuer) 

Regelbesteuerte Körperschaften 

(typischerweise 

Industrieunternehmen; Banken, 

sofern Anteile nicht im 

Handelsbestand gehalten 

werden; Sachversicherer) 

Kapitalertragsteuer: 

Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% (die 

Teilfreistellung für Aktienfonds i.H.v. 30% bzw. für 

Mischfonds i.H.v. 15% wird berücksichtigt) 

Kapitalertragsteuer: 

Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 

(Aktienfonds 80% für Körperschaftsteuer / 40% für Gewerbesteuer; Mischfonds 40% für 

Körperschaftsteuer / 20% für Gewerbesteuer) 

Lebens- und Kranken-

versicherungs-unternehmen 

Kapitalertragsteuer:  

Abstandnahme 
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 Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne 

und Pensionsfonds, bei denen 

die Fondsanteile den 

Kapitalanlagen zuzurechnen 

sind 

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine 

Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist 

ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer / 15% für 

Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für Körperschaftsteuer / 7,5% für Gewerbesteuer) 

Banken, die die Fondsanteile im 

Handelsbestand halten 

Kapitalertragsteuer: 

Abstandnahme  

materielle Besteuerung:  

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 

(Aktienfonds 30% für Körperschaftsteuer / 15% für Gewerbesteuer; Mischfonds 15% für 

Körperschaftsteuer / 7,5% für Gewerbesteuer) 

Steuerbefreite gemeinnützige, 

mildtätige oder kirchliche 

Anleger (insb. Kirchen, gemein-

nützige Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer:  

Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  

Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf Antrag 

erstattet werden 

Andere steuerbefreite Anleger 

(insb. Pensionskassen, 

Sterbekassen und 

Unterstützungskassen, sofern 

die im Körperschaftsteuer-

gesetz geregelten 

Voraussetzungen erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer:  

Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  

Steuerfrei 

 

Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 

wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es 

erforderlich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden. 

Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerab-

zug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er 

seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht be-

kannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs 

entsprechend der Abgabenordnung9 zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. 

Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerab-

zug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erheben.  

Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steu-

erabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, 

der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kir-

chensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.  

  

 
9 § 37 Abs. 2 AO. 
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Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellen-

steuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 

Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Investmentfonds auf einen anderen inländischen Investmentfonds, bei 

denen derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene 

der beteiligten Investmentfonds zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten 

die Anleger des übertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung,10 ist diese wie eine 

Ausschüttung zu behandeln.  

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des übertragenden von demjenigen des übernehmenden Investmentfonds 

ab, dann gilt der Investmentanteil des übertragenden Investmentfonds als veräußert und der Investmentanteil des über-

nehmenden Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gilt erst als zugeflossen, sobald der 

Investmentanteil des übernehmenden Investmentfonds tatsächlich veräußert wird. 

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen  

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbe-

trug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenom-

men. Die OECD hat hierfür unter anderem einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Fi-

nanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden "CRS"). Der CRS wurde Ende 2014 

mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung 

zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle 

Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an. Deutschland hat den CRS mit dem Fi-

nanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt. 

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informatio-

nen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen 

teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften 

oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinsti-

tute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. 

Diese übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.  

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichti-

gen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); An-

sässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Ge-

samtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerlöse aus 

der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).  

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, 

das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in 

anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die 

jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleiten. Entsprechend werden Kreditinstitute in an-

deren teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteu-

erbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten. Zuletzt ist es denkbar, dass in 

anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilneh-

menden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen 

Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleiten. 

Allgemeiner Hinweis 

 
10 § 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB. 
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Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Ge-

währ dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse 

der Finanzverwaltung nicht ändert. 

Wirtschaftsprüfer 
 

Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresberichtes ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main beauftragt. 

Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht des Fonds. Das Ergebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer in einem be-

sonderen Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht wiederzugeben. Bei der Prüfung 

hat der Wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der Verwaltung des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die Bestim-

mungen der Anlagebedingungen beachtet worden sind. Der Wirtschaftsprüfer hat den Bericht über die Prüfung des Fonds 

bei der BaFin einzureichen. 

Dienstleister 
 

Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen übernehmen, sind unter Gliederungspunkt Auslagerung 

dargestellt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft keine Beratungsfirmen, Anlageberater oder sonstige für die Verwaltung des 

Fonds relevanten Dienstleister beauftragt.  

Zahlungen an die Anleger / Verbreitung der Bericht und sonsti-

gen Informationen 
 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt, dass Anteile zurückgenommen werden. Das in diesem Verkaufs-

prospekt erwähnte Basisinformationsblatt kann auf dem im Abschnitt „Grundlagen“ angegebenen Wege bezogen werden. 

Weitere von der Gesellschaft verwaltete Investmentvermögen 
 

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Investmentvermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufs-

prospekts sind: 

 

1. Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie 

 

Flossbach von Storch 

Flossbach von Storch II11 

Flossbach von Storch III SICAV12 

Flossbach von Storch IV13 

Flossbach von Storch ONE 

  

 
11 Nicht nach § 310 KAGB zum Vertrieb in Deutschland zugelassen und wird nicht in Deutschland vertrieben. 
12 Nicht nach § 310 KAGB zum Vertrieb in Deutschland zugelassen und wird nicht in Deutschland vertrieben. 
13 Nicht nach § 310 KAGB zum Vertrieb in Deutschland zugelassen und wird nicht in Deutschland vertrieben. 
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2. Alternative Investmentfonds (AIF) 

 

Flossbach von Storch SICAV 

Widerrufsrecht des Käufers 
 

Belehrung über das Recht des Käufers zum Widerruf nach § 305 KAGB (Haustürgeschäfte). 

Hinweis nach § 305 des Kapitalanlagegesetzbuches 

Ist der Käufer von Anteilen eines offenen Investmentvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen 

Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine auf den 

Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen bei der Gesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 KAGB in Textform widerruft; dies 

gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. 

Bei Fernabsatzgeschäften gilt § 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, 

wenn dem Käufer die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung über-

sandt worden ist und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, 

die den Anforderungen des Artikel 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch genügt. 

Ist der Fristbeginn nach Satz 2 streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. 

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass 

1. der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist oder 

2. er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung 

gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. 

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Gesellschaft verpflichtet, dem Käufer, ge-

gebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszu-

zahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. 

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Die vorgenannten Maßgaben sind entsprechend anwendbar auf 

den Verkauf von Anteilen durch den Anleger. 
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Anhang 1 Flossbach von Storch - Fundament - vorvertragliche Infor-

mationen 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine Wirt-

schaftstätigkeit, die 

zur Erreichung eines 

Umweltziels oder sozi-

alen Ziels beiträgt, vo-

rausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder so-

zialen Ziele erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, Verfah-

rensweisen einer gu-

ten Unternehmens-

führung anwenden. 

 

 Name des Produkts: 

Flossbach von Storch - Fundament 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 

549300C0RML97G35UQ87 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

   ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 

      % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 

EU-Taxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 

      % 

☐ Es werden damit ökologische/ 

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Inves-

titionen angestrebt werden,  

enthält es einen Mindestanteil von 

0 % an nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU- Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-

tigkeiten, die nach der EU- Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig einzu-

stufen sind 

☐ mit einem sozialen Ziel 

☒ Es werden damit ökologische/ 

soziale Merkmale beworben, aber 

keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt. 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikationssys-

tem, das in der Verord-

nung (EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von öko-

logisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten fest-

gelegt. Nachhaltige In-

vestitionen mit einem 

Umweltziel könnten 

taxonomie-konform 

sein oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhaltigkeits- 

indikatoren wird ge-

messen, inwieweit die 

mit dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder 

 Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  

Finanzprodukt beworben?  

 

Flossbach von Storch folgt gruppenweit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz: Als langfristig ori-

entierter Investor legt Flossbach von Storch Wert darauf, dass Portfoliounternehmen verantwortungs-

voll mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck umgehen und negativen Auswirkungen ihrer Ak-

tivitäten aktiv begegnen. Um negative Auswirkungen frühzeitig erkennen zu können, wird der Umgang 

der Investitionen mit ihrem ökologischen und sozialen Fußabdruck geprüft und bewertet. Dafür wer-

den in der Investmentstrategie bestimmte ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt und wo 

möglich bzw. wo nötig auf eine positive Entwicklung hingewirkt.  
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sozialen Merkmale er-

reicht werden. 

Folgende ökologische und soziale Merkmale werden dabei als Teil der Investmentstrategie für den Floss-

bach von Storch – Global Quality („Master-OGAW“) und somit auch für den Flossbach von Storch - Fun-

dament („Feeder-OGAW“) beworben: 

 

1) Anwendung von Ausschlüssen: 

Der Master-OGAW setzt Ausschlusskriterien mit sozialen und ökologischen Merkmalen um. Dies um-

fasst den Ausschluss von Investitionen in Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Eine Auf-

listung der Ausschlusskriterien sind unter dem Abschnitt „Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden 

zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?“ zu finden. 

 

2) Mitwirkungspolitik im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen: 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie eine Mitwirkungspolitik implementiert, um auf eine posi-

tive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nachhaltigkeits-

faktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die Themenbereiche: 

Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung. 

 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen?  
Zur Erreichung der vom Master-OGAW und somit auch der vom Flossbach von Storch - Funda-

ment beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden folgende Nachhaltigkeitsin-

dikatoren berücksichtigt. 

 

1) Anwendung von Ausschlüssen: 

Die Erfüllung der auf Ebene des Master-OGAW angewandten Ausschlüsse basiert auf Umsatz-

schwellen. Ausgeschlossen werden Investitionen in Unternehmen, die  

• >0% ihres Umsatzes mit kontroversen Waffen, 

• >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder dem Vertrieb von Rüstungsgütern,  

• >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten, 

• >30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften. 

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien 

des UN Global Compact ohne positive Perspektive aufweisen. Von einer positiven Perspektive 

wird ausgegangen, wenn das Unternehmen sich um Aufklärung bemüht und (erste) Maßnah-

men zur Besserung der zum Verstoß führenden Umstände angekündigt oder bereits eingelei-

tet hat. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut Freedom House 

Index als „nicht frei“ gelten. 

 

Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien erfolgt sowohl bevor eine Investition 

getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investition gehalten wird. Überwacht wird da-

bei die Einhaltung der Umsatzschwellen und definierten Kriterien anhand von externen und 

internen Daten. 

 

2) Mitwirkungspolitik im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen: 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitäten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt Flossbach von Storch die sogenannten 

„wichtigsten nachteiligen Auswirkungen“ (aus dem Englischen kurz „PAIs“ oder „principal ad-

verse impacts“) gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverord-

nung) im Rahmen des Investmentprozesses.  

 

Der Master-OGAW und somit auch der Feeder-OGAW legt dabei einen besonderen Fokus auf 

folgende PAI-Indikatoren:  
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Im Themenbereich Treibhausgasemissionen werden die Treibhausgasemissionen Scope 1 und 

2, die Treibhausgasemissionsintensität sowie der CO2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 

sowie der Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energiequellen betrachtet. Portfolioun-

ternehmen werden zudem auf gesetzte Klimaziele überprüft und Fortschritte anhand der 

oben genannten Nachhaltigkeitsindikatoren überwacht.  

 

Im Themenbereich Soziales/Beschäftigung wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Glo-

bal Compact, Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf 

Prozesse, um den Prinzipien und Leitsätzen zu entsprechen, geachtet.  

 

Die Indikatoren der Themenbereiche werden nach Relevanz, Schwere der negativen Auswir-

kungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbrei-

ten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird 

auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den Indikatoren geachtet und wo möglich und 

wo nötig auf eine solche hingewirkt. Weitergehende Informationen werden nachfolgend im 

Abschnitt „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“ erläutert. 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteiligen 

Auswirkungen von In-

vestitions-entschei-

dungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren in den 

Bereichen Umwelt, So-

ziales und Beschäfti-

gung, Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämpfung von Kor-

ruption und Beste-

chung. 

 

 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Fi-

nanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhal-

tige Investition zu diesen Zielen bei? 
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Fundament bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen. 

 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzpro-

dukt teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhalti-

gen Anlagezielen nicht erheblich geschadet? 
Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Fundament bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen. 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
Nicht anwendbar.  

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang? Nähere Angaben: 
Nicht anwendbar. 

   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festge-

legt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 

beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem 

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht 

erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

☒ Ja 

 

Der Master-OGAW berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitions-

entscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs bzw. PAI-Indikatoren) gem. Art. 7 Abs. 1 

Buchst. a Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) sowie einen zusätzlichen kli-

mabezogenen Indikator („Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissio-

nen“) und zwei zusätzliche soziale Indikatoren („Fehlende Menschenrechtspolitik“ und „Feh-

lende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung“) im Investmentprozess. 

 

Die Ermittlung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen er-

folgt anhand spezifischer ESG-Analysen, die individuell für investierte Emittenten/Garanten 

erstellt werden und im Chance-Risiko-Profil der Unternehmensanalysen Berücksichtigung fin-

den. Die PAI-Indikatoren werden dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen 

und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbreiten oder 

Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine 

positive Entwicklung im Umgang mit den PAI-Indikatoren geachtet. 

 

Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der vom Master-OGAW beworbenen 

ökologischen und sozialen Merkmale:  

Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders negativer Auswir-

kungen unter anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), sowie 

bei schweren Verstößen gegen die UN Global Compact-Grundsätze und OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfoliounterneh-

men einen unzureichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Indikato-

ren, wird dies beim Unternehmen adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeit-

raum hinweg auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Leitet das Management die notwen-

digen Schritte für eine Verbesserung in dieser Zeit nicht in ausreichendem Umfang ein, folgen 

Eskalationsmaßnahmen, darunter fallen die Nutzung der Stimmrechte oder der Verkauf der 

Beteiligung. Zudem können Ausschlüsse, wie die Produktion und/oder der Vertrieb kontrover-

ser Waffen und der Abbau und/oder der Vertrieb von Kohle, zu einer Verringerung oder Ver-

meidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen beitragen.  

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen des PAI-

Indikators Treibhausgasemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen berücksichtigt. 

Ebenso wird im Rahmen des PAI-Indikators „Energieverbrauch und Energieerzeugung aus 

nicht erneuerbaren Energiequellen“ der Datenpunkt „Energieerzeugung nicht erneuerbarer 

Energiequellen“ nicht berücksichtigt. Der Fondsmanager wird die Datenabdeckung kontinu-

ierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment- und Mitwir-

kungsprozess aufnehmen. 

 

☐ Nein 

 
 

 

 

 

 

Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur 

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die allgemeine Anlagepolitik und Anlagestrategie des Flossbach von Storch - Fundament sowie die des 

Master-OGAW wird im Verkaufsprospekt unter «Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen» defi-

niert und basiert auf dem allgemein gültigen Nachhaltigkeitsansatz der ESG-Integration, der 
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für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise In-

vestitionsziele oder Ri-

sikotoleranz berück-

sichtigt werden. 

Mitwirkung und Stimmrechtsausübung der Flossbach von Storch Gruppe sowie den Ausschlusskrite-

rien und der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentschei-

dung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie oben beschrieben).  

 

Flossbach von Storch integriert Nachhaltigkeitsfaktoren umfassend in seinem mehrstufigen Invest-

mentprozess. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren sind Aspekte in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitneh-

merbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

zu verstehen, wie z.B. PAI-Indikatoren und weitere ESG-Kontroversen.  

 

Im Rahmen einer spezifischen ESG-Analyse werden Nachhaltigkeitsfaktoren auf ihre potenziellen Chan-

cen und Risiken überprüft, und es wird nach bestem Wissen und Gewissen bewertet, ob ein Unterneh-

men hinsichtlich seiner ökologischen und sozialen Aktivitäten und dem Umgang damit, negativ her-

aussticht oder nicht. Jeder der Faktoren wird dabei aus der Perspektive eines langfristig orientierten 

Investors betrachtet, um sicherzustellen, dass keiner der Aspekte negative Auswirkungen auf den lang-

fristigen Erfolg einer Investition hat. 

 

Die Erkenntnisse der ESG-Analyse finden Berücksichtigung im Chance-/Risikoprofil der Unterneh-

mensanalysen. Nur wenn keine gravierenden Nachhaltigkeitskonflikte vorliegen, die das Zukunftspo-

tenzial eines Unternehmens bzw. Emittenten gefährden, erhält eine Investmentidee Einzug in die soge-

nannte Fokusliste (für Aktien) bzw. Garantenliste (für Anleihen) und wird damit zu einem möglichen 

Investment. Die Fondsmanager können nur in Wertpapiere investieren, die auf der internen Fokus- 

bzw. Garantenliste aufgeführt sind. Dieses Prinzip stellt sicher, dass investierte Wertpapiere dem ge-

meinsamen Qualitätsverständnis entsprechen. 

 

Im Zusammenhang mit einer aktiven Mitwirkung als Aktionär folgt Flossbach von Storch einer festen Mit-

wirkungspolitik und Leitlinien zur Ausübung von Stimmrechten. Dabei werden die Entwicklungen der 

Portfolioinvestments beobachtet und analysiert. Pflegt eines der Portfoliounternehmen einen unzu-

reichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich lang-

fristig auf die Geschäftsentwicklung auswirken können, wird dies direkt bei Unternehmen adressiert und 

versucht, auf eine positive Entwicklung hinzuwirken. Flossbach von Storch versteht sich als konstruktiver 

Sparringspartner (wo möglich) oder als Korrektiv (wo nötig), das angemessene Vorschläge macht und das 

Management bei der Umsetzung begleitet. Leitet das Management die notwendigen Schritte nicht in aus-

reichendem Umfang ein, nutzt das Fondsmanagement seine Stimmrechte diesbezüglich oder verkauft 

die Beteiligung. 

 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide Ma-

nagementstrukturen, 

die Beziehungen zu 

den Arbeitnehmern, 

die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuer-

vorschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

1) Anwendung von Ausschlüssen: 

Der Master-OGAW tätigt nur Investitionen in Unternehmen, die folgende Ausschlusskriterien 

einhalten: 

• kontroverse Waffen (Umsatztoleranz ≤ 0%) 

• Produktion und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern (Umsatztoleranz ≤ 10%) 

• Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz ≤ 5%) 

• Abbau und/oder Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz ≤ 30%) 

• Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact ohne positive Perspektive 

Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten, die entsprechend der Einstufung des Free-

dom House Index ein unzureichendes Scoring ausweisen (Einstufung „nicht frei“). 

 

2) Mitwirkungspolitik im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen: 

Der Master-OGAW achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI-Indikatoren: 

Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2), Treibhausgasemissionsintensität sowie CO2-Fußab-

druck auf Basis von Scope 1 und 2 und Energieverbrauch und Energieerzeugung aus nicht er-

neuerbaren Energiequellen (Fokus nur auf Datenpunkt „Energieverbrauch“). Zudem wird auf 

Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die OECD-Leitsätze für 
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multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den Prinzipien und Leitsätzen zu entspre-

chen, geachtet. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung die-

ser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Nicht anwendbar. Der Teilfonds verpflichtet sich nicht zur Reduktion des Anlageuniversums 

um einen bestimmten Mindestsatz. 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 

der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Flossbach von Storch achtet in seinem Analyseprozess besonders auf die Unternehmensfüh-

rung, da diese für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist. Dies 

bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie sozialen Faktoren, 

die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen.  

 

Im Rahmen des mehrstufigen Analyseprozesses wird anhand einer hauseigenen Betrachtung 

geprüft, dass in Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Unterneh-

mensführung aufweisen. Dazu zählt u.a. die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen: 

• Berücksichtigt die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologi-

sche, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen? 

• Handeln die (angestellten) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick? 

 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fakto-

ren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt- und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind. 

 

 

 

 

 

 

Die Vermögensallo-

kation gibt den jewei-

ligen Anteil der Inves-

titionen in bestimmte 

Vermögenswerte an. 

 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge-

drückt durch den An-

teil der:  

- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Ein-

nahmen aus umwelt-

freundlichen Aktivitä-

ten der Unternehmen, 

in die investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die die 

umweltfreundlichen 

Investitionen der Un-

ternehmen, in die in-

vestiert wird, aufzei-

gen, z. B. für den 

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-

OGAW. Der Fonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB. Daneben ist 

eine Anlage in flüssige Mittel möglich. Die Vermögensallokation des Fonds sollte in Verbindung mit der 

des Master-OGAW betrachtet werden. Angaben zu den einzelnen, produktspezifischen Grenzen des 

Master- und Feeder-OGAW können dem Verkaufsprospekt unter «Anlageziele, -strategie, -grundsätze 

und -grenzen» entnommen werden. 

 

Die geplante Vermögensallokation lautet wie folgt. 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale: 

Der Fonds investiert dauerhaft zwischen 85% - 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des 

Master-OGAW. Der Master-OGAW investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente. Diese Portfoliowerte und Investitionen in hauseigene Fonds unterliegen einem laufenden 

Screening hinsichtlich der genannten Ausschlusskriterien und PAI-Indikatoren. 

 

#2 Andere Investitionen:  

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf flüssige Mittel (insb. Barmittel zur Bedienung von 

kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen) und Drittfonds. 
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Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die um-

weltfreundlichen be-

trieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in 

die investiert wird, wi-

derspiegeln.  

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanz-

produkt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Nicht anwendbar für den Flossbach von Storch - Fundament. Der Einsatz von Derivaten ist 

nicht gestattet. 

Für den Master-OGAW werden Derivate nicht zur Erreichung der mit dem Teilfonds beworbe-

nen ökologischen und sozialen Merkmale eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Blick auf die EU-Ta-

xonomiekonformität 

umfassen die Kriterien 

für fossiles Gas die Be-

grenzung der Emissio-

nen und die Umstel-

lung auf erneuerbare 

Energie oder CO2-

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

 

Die dem Master-OGAW und somit auch dem Feeder-OGAW zugrunde liegenden Investitionen 

tragen nicht zur Erreichung eines Umweltziels gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 

(EU-Taxonomie) bei. Der Mindestanteil der getätigten ökologisch nachhaltigen Investitionen 

gemäß EU-Taxonomie beträgt 0%.  

Das Hauptziel des Teilfonds ist es, zur Verfolgung der ökologischen und sozialen Merkmale 

beizutragen. Daher verpflichtet sich dieser Teilfonds derzeit nicht, einen Mindestanteil seines 

Gesamtvermögens in ökologisch, nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß Artikel 3 der EU-

Taxonomie zu investieren. Dies betrifft ebenfalls Angaben zu Investitionen in Wirtschaftstätig-

keiten, die gemäß Artikel 16 bzw. 10 Absatz 2 der EU-Taxonomie als ermöglichende Tätigkei-

ten bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden. 

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 

Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie14 investiert? 

☐ Ja: 

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie 

 
14 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") 
beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökolo-

gische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkate-

gorie: 

- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 

die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige In-

vestitionen eingestuft werden. 

 

#1  

Ausgerichtet auf  

ökologische oder  

soziale Merkmale 
Investitionen 

#2  

Andere Investitionen 

#1B  

Andere ökologische 

oder  

soziale Merkmale 
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arme Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Die Krite-

rien für Kernenergie 

beinhalten umfas-

sende Sicherheits- 

und Abfallentsor-

gungsvorschriften. 

 

Ermöglichende Tätig-

keiten wirken unmit-

telbar ermöglichend 

darauf hin, dass an-

dere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 

zu den Umweltzielen 

leisten. 

☒ Nein 

Der Teilfonds strebt keine taxonomiekonformen Investitionen im Bereich fossiles Gas 

und/oder Kernenergie an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 

und ermöglichende Tätigkeiten?  

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Fundament bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen.  

 

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2- armen Alternati-

ven gibt und die unter 

anderem Treibhaus-

gasemissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

 

  sind nachhaltige 

Investitionen mit ei-

nem Umweltziel, die 

die Kriterien für öko-

logisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU- Taxo-

nomie nicht berück-

sichtigen. 

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Fundament bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen. 

 

 

  Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Fundament bewirbt ökologische/soziale Merk-

male, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen. 

 

 

  Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen “,  

welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen  

ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen folgende Investitionen:  

 

Flüssige Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 

Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekon-

formität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf 

alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik 

die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 

Staatsanleihen umfassen. 

*  Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

100% 0%

1. Taxonomiekonformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*
Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht
taxonomiekonform

0%100%

2. Taxonomiekonformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Nicht
taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100 % der Gesamtinvestitionen wieder. 
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Zahlungsverpflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindest-

schutz definiert. 

 

 

 

 

 

 

Bei den Referenzwer-

ten handelt es sich 

um Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob 

das Finanzprodukt die 

beworbenen ökologi-

schen oder sozialen 

Merkmale erreicht. 

 Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses  

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merk-

male ausgerichtet ist? 

 

Nicht anwendbar. Der Flossbach von Storch - Fundament bewirbt ökologische/soziale Merkmale, be-

stimmt aber kein Index als Referenzwert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

www.fvsinvest.lu/esg. 
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Anlagebedingungen 

Allgemeine Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und Flossbach von Storch Invest S.A., Luxemburg 

(„Gesellschaft“) für die von der Gesellschaft verwalteten Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie in Form ei-

nes Feeder-OGAW, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Feeder-OGAW-Sondervermögen aufgestellten 

„Besonderen Anlagebedingungen“ gelten. 

§ 1 Grundlagen 

1. Die Gesellschaft ist eine EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) 

und entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die Gesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und 

wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert und beaufsichtigt.  

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der 

Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegen-

ständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form eines Feeder-OGAW-Sondervermögens an.  

Der Geschäftszweck des Feeder-OGAW-Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgeleg-

ten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten 

Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehal-

tenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. 

3. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach den Allgemeinen An-

lagebedingungen (AABen) und Besonderen Anlagebedingungen (BABen) des Feeder-OGAW-Sonderver-

mögens und dem KAGB. 

§ 2 Verwahrstelle 

1. Die Gesellschaft bestellt für das Feeder-OGAW-Sondervermögen ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die 

Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger. 

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen 

Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.  

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 73 KAGB auf ein anderes Unternehmen 

(Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.  

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Feeder-OGAW-Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern 

für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 72 Absatz 1 Nr. 1 KAGB 

durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten 

nach § 73 Absatz 1 KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, 

dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller an-

gemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich aus den Vor-

schriften des bürgerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, blei-

ben unberührt. Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem Feeder-OGAW-Sondervermögen oder den 

Anlegern für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig 

oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der Ver-

wahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 Satz 1 unberührt.  
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§ 3 Fondsverwaltung 

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemeinschaft-

liche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaf-

tigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwahrstelle und aus-

schließlich im Interesse der Anleger. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände 

zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, 

alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vor-

zunehmen. 

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch 

Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermögens-

gegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsab-

schlusses nicht zum Feeder-OGAW-Sondervermögen gehören. § 197 KAGB bleibt unberührt. 

§ 4 Anlagegrundsätze 

Das Feeder-OGAW-Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomi-

schung angelegt. Die Gesellschaft soll für das Feeder-OGAW-Sondervermögen nur solche Vermögensgegen-

stände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermö-

gensgegenstände für das Feeder-OGAW-Sondervermögen erworben werden dürfen. 

§ 5 Wertpapiere 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens keine Wertpapiere erwerben. 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens keine Geldmarktinstrumente erwer-

ben. 

§ 7 Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens Bankguthaben halten, sofern diese 

täglich verfügbar sind. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz 

in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit 

Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des 

Rechts der Europäischen Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den BABen nichts anderes be-

stimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten. 

§ 8 Investmentanteile 

1. Die Gesellschaft erwirbt für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens Anteile an einem Investment-

vermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW). Anteile an anderen inländischen Sondervermögen 

und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und aus-

ländischen offenen AIF, dürfen nicht erworben werden.  

2. Anteile an dem OGAW darf die Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Anlagebedingungen oder der 

Satzung der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Investmentaktiengesellschaft mit veränder-

lichem Kapital insgesamt höchstens 10 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen inländischen 
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Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, offenen EU-Investment-

vermögen oder ausländischen offenen AIF angelegt werden dürfen.  

§ 9 Derivate 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens keine Derivate tätigen. 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens nicht in sonstige Anlageinstrumente 

im Sinne des § 198 KAGB anlegen. 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen  

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der DerivateV und in den Anlagebedingungen fest-

gelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten. 

2. Die Gesellschaft hat mindestens 85 % des Wertes des Feeder-OGAW-Sondervermögens in Anteile eines 

Masterfonds im Sinne der §§ 1 Abs. 19 Nr. 12, 171 Abs. 1 Satz 2 KAGB an-zulegen.  

3. Bis zu 15 % des Wertes des Feeder-OGAW-Sondervermögens dürfen angelegt werden in Bankguthaben 

nach Maßgabe des § 7 Satz 1.  

4. Die Gesellschaft darf nur bis zu 15 % des Wertes des Feeder-OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben 

nach Maßgabe des § 195 KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen.  

5. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus:  

a) Einlagen bei ein und derselben Einrichtung,  

b) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Ge-

schäfte  

15 % des Wertes des Feeder-OGAW-Sondervermögens nicht übersteigt.  

6. Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Grenzen dürfen abweichend von der Regelung in Absatz 5 nicht 

kumuliert werden.  

§ 12 Verschmelzung 

1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses Feeder-OGAW-Sondervermögens 

auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegründetes OGAW-Sondervermögen, oder ei-

nen EU-OGAW oder eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital übertra-

gen; 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen offenen Publikumsinvest-

mentvermögens in dieses Feeder-OGAW-Sondervermögen aufnehmen. 

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde.  Die Einzelheiten 

des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 182 bis 191 KAGB. 

3. Das Feeder-OGAW-Sondervermögen darf nur mit einem Publikumsinvestmentvermögen verschmolzen 

werden, das kein OGAW ist, wenn das übernehmende oder neugegründete Investmentvermögen weiter-

hin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermögen können darüber hin-

aus gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen. 
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§ 13 Wertpapier-Darlehen 

Die Gesellschaft gewährt für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens keine Wertpapier-Darlehen. 

§ 14 Pensionsgeschäfte 

Die Gesellschaft schließt für Rechnung des Feeder-OGAW-Sondervermögens keine Wertpapier-Pensionsge-

schäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetzbuch ab.  

§ 15 Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 Pro-

zent des Wertes des Feeder-OGAW-Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditauf-

nahme marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.  

§ 16 Anteile 

1. Die Anteile lauten auf den Inhaber und werden in Anteilscheinen verbrieft oder als elektronische Anteil-

scheine begeben. 

2. Verbriefte Anteilscheine werden in einer Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist 

ausgeschlossen. Mit dem Erwerb eines Anteils am Sondervermögen erwirbt der Anleger einen Miteigen-

tumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen nichts Abweichendes ge-

regelt ist. 

3. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwen-

dung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der Währung des Anteilwertes, der Verwal-

tungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) ha-

ben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.  

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Beschränkung und Aussetzung der Rücknahme 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, 

die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben wer-

den. Die BABen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben und gehalten wer-

den dürfen. 

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen. Die BABen können Rück-

gabefristen vorsehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis 

für Rechnung des OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle. 

4. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, bleibt der Gesellschaft jedoch vorbehalten, die 

Rücknahme von Anteilen für bis zu 15 Arbeitstage zu beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der An-

leger einen Schwellenwert erreichen, ab dem die Rückgabeverlangen aufgrund der Liquiditätssituation 

der Vermögensgegenstände des Sondervermögens nicht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anleger 

ausgeführt werden können. Der Schwellenwert ist in den BABen festgelegt. Er beschreibt das Rückgabe-

verlangen prozentual zum Nettoinventarwert des Sondervermögens. 

In diesem Fall wird die Gesellschaft dem Rückgabeverlangen je Anleger nur anteilig entsprechen, im Üb-

rigen entfällt die Rücknahmepflicht. Dies bedeutet, dass jede Rücknahmeorder nur anteilig ausgeführt 

wird. Der nicht ausgeführte Teil der Order (Restorder) wird von der Gesellschaft auch nicht zu einem spä-

teren Zeitpunkt ausgeführt, sondern verfällt (Pro-Rata-Ansatz mit Verfall der Restorder). 
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Weitere Einzelheiten zum Verfahrensablauf der Rücknahmebeschränkung sind dem Verkaufsprospekt zu 

entnehmen. Die Gesellschaft hat die Beschränkung der Rücknahme der Anteile sowie deren Aufhebung 

unverzüglich auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. 

5. Der Gesellschaft bleibt zudem vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gem. § 98 Absatz 2 KAGB auszu-

setzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der 

Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.  

6. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer 

hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Verkaufsprospekt bezeich-

neten elektronischen Informationsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 5 und die Wiederauf-

nahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der 

Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dauer-

haften Datenträgers zu unterrichten. 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, werden zur Berechnung des Ausgabe- und Rück-

nahmepreises der Anteile die Verkehrswerte der zu dem Feeder-OGAW-Sondervermögen gehörenden 

Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten (Net-

toinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt („Anteilwert“). Werden ge-

mäß § 16 Absatz 2 unterschiedliche Anteilklassen für das OGAW-Sondervermögen eingeführt, ist der An-

teilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.  

2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-

Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). 

3. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am Feeder-OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls zuzüg-

lich eines in den BABen festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. Der 

Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-Sondervermögen, gegebenenfalls abzüglich eines 

in den BABen festzusetzenden Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 

4. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des 

Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, soweit in den BABen nichts ande-

res bestimmt ist. 

5. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich (alle deutschen Börsentage) ermittelt, soweit 

in den BABen nichts weiteres bestimmt ist. An gesetzlichen Feiertagen in Deutschland, die Börsentage 

sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Gesellschaft und die Verwahrstelle von ei-

ner Ermittlung der Ausgabe- und Rücknahmepreise absehen. Daneben kann an solchen Tagen von einer 

Ermittlung der Ausgabe- und Rücknahmepreise abgesehen werden, an denen keine Nettoinventarwerter-

mittlung des Masterfonds vorgenommen wird. Von einer Ermittlung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 

wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fron-

leichnam, am 23. Juni (Luxemburger Nationalfeiertag), Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Al-

lerheiligen, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester abgesehen. Der Nettoinventarwert pro 

Anteil des Masterfonds wird an jedem Bewertungstag des Masterfonds gemäß den Bestimmungen des 

Verkaufsprospekts des Masterfonds veröffentlicht. 

§ 19 Kosten 

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden 

Vergütungen, die dem Feeder-OGAW-Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen 

im Sinne von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und 

aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.  
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§ 20 Rechnungslegung 

1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Feeder-OGAW-Sondervermögens macht die 

Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1, 2 

und 4 KAGB bekannt. 

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbe-

richt gemäß § 103 KAGB bekannt. 

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Feeder-OGAW-Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf 

eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das Feeder-OGAW-Sondervermögen wäh-

rend des Geschäftsjahres auf ein anderes OGAW-Sondervermögen, eine OGAW-Investmentaktiengesell-

schaft mit veränderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den 

Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 

gemäß Absatz 1 entspricht. 

4. Wird das Feeder-OGAW-Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, 

an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an 

einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht. 

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufspros-

pekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht.  

§ 21 Kündigung und Abwicklung des Feeder-OGAW-Sondervermögens 

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Feeder-OGAW-Sondervermögens mit einer Frist von mindestens 

sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 

Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels 

eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das Feeder-OGAW-Sonder-

vermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das Feeder-OGAW-Sondervermögen bzw. das Verfügungs-

recht über das Feeder-OGAW-Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die 

Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung 

ihrer Abwicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen 

und einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Feeder-OGAW-Sondervermögens 

nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen.  

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen 

Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 20 Absatz 1 ent-

spricht. 

§ 22 Abwicklung, Verschmelzung oder Spaltung des Masterfonds 

1.  Bei der Abwicklung eines inländischen Masterfonds ist das Feeder-OGAW-Sondervermögen abzuwickeln, 

es sei denn, die Bundesanstalt genehmigt auf Antrag der Gesellschaft ein Weiterbestehen als Feeder-

OGAW-Sondervermögen durch Anlage in einem anderen Masterfonds oder eine Umwandlung des Feeder-

OGAW-Sondervermögens in ein OGAW-Sondervermögen, das kein Feederfonds ist. Die Voraussetzungen 

für eine solche Genehmigung und die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus § 178 KAGB.  

2. Bei der Verschmelzung eines Masterfonds oder der Spaltung eines ausländischen Master-fonds ist das Fee-

der-OGAW-Sondervermögen abzuwickeln, es sei denn, die Bundesanstalt genehmigt auf Antrag der Ge-

sellschaft ein Weiterbestehen des Feeder-OGAW-Sondervermögens. Die Voraussetzungen der 
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Zulässigkeit und des Antrags für eine solche Genehmigung und die Einzelheiten des Verfahrens ergeben 

sich aus § 179 KAGB.  

3. Die Anleger sind von einer beabsichtigten Abwicklung des Feeder-OGAW-Sondervermögens unverzüglich 

durch eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger und mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unter-

richten.  

§ 23 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle  

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das Feeder-OGAW-Sondervermögen 

auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Ge-

nehmigung durch die Bundesanstalt. 

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjah-

resbericht sowie in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien be-

kannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesan-

zeiger wirksam. 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das Feeder-OGAW-Sondervermögen wechseln. Der Wechsel 

bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.  

§ 24 Änderungen der Anlagebedingungen 

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern. 

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.  

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinrei-

chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elekt-

ronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorge-

sehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kosten-

änderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB oder anlegerbenachteiligenden Änderungen 

in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlagegrundsätze des Feeder-

OGAW-Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB sind den Anlegern zeitgleich mit der Bekannt-

machung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der Anlagebedingungen 

und ihre Hintergründe in einer verständlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers zu 

übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze sind die Anleger zusätzlich über 

ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren. 

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im 

Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf von vier Wochen 

nach der entsprechenden Bekanntmachung.  

§ 25 Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

§ 26 Streitbeilegungsverfahren 

Die Gesellschaft hat sich zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

verpflichtet. Bei Streitigkeiten können Verbraucher die Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesver-

band Investment und Asset Management e.V. als zuständige Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Die Ge-

sellschaft nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. 
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Die Kontaktdaten lauten: Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management 

e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de. 

Die Europäische Kommission hat unter www.ec.europa.eu/consumers/odr eine europäische Online-Streitbei-

legungsplattform eingerichtet. Verbraucher können diese für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkei-

ten aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen nutzen. Die E-Mail-Adresse der Gesell-

schaft lautet: beschwerde@fvsinvest.lu. 

  

http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/
mailto:beschwerde@fvsinvest.lu
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Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der Flossbach von Storch Invest S.A. , Luxemburg, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft grenzüberschreitend verwaltete Sondervermö-

gen gemäß der OGAW-Richtlinie Flossbach von Storch - Fundament, die nur in Verbindung mit den für dieses Son-

dervermögen von der Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) gelten. 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

§ 1 Feederfonds und Masterfonds 

Bei dem OGAW-Sondervermögen handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 1115 

KAGB und dieser investiert somit mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von 

Storch – Global Quality (nachfolgend „Masterfonds“). Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 1216 

KAGB ist der „Flossbach von Storch – Global Quality“, ein Teilfonds des Luxemburger OGAW „Flossbach von 

Storch“ in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Master-Fonds handelt es sich um ein EU-Investmentver-

mögen, das den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EU entspricht („EU-OGAW“). Der Masterfonds unterliegt 

der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Die 

Gesellschaft erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT lauten. 

§ 2 Vermögensgegenstände 

1. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

1. Investmentanteile am Masterfonds gemäß § 1; 

2. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, sofern täglich verfügbar 

2. Folgende Vermögensgegenstände sind vom Erwerb ausgenommen: 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen  

3. Investmentanteile (mit Ausnahmen von Anteilen am Masterfonds gemäß § 1) gemäß § 8 der AA-
Ben 

4. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der AABen. 

5. Derivate 

6. Zudem dürfen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger keine Wertpapierdarlehen gewährt 
und keine Pensionsgeschäfte abgeschlossen werden. 

§ 3 Anlagegrenzen 

1. Mindestens 85% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Anteilen des Masterfonds gemäß §1 

angelegt. Anteile am Masterfonds gemäß § 1 gelten dabei als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 

Investmentsteuergesetz.   

2. Bis zu 15 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der 

AABen gehalten werden, sofern diese täglich verfügbar sind.  

3. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Ab-

satz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind Anteile am Master-

fonds gemäß § 1 in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote des Wertes, zu welchem der Mas-

terfonds gemäß § 1 tatsächlich in Kapitalbeteiligungen anlegt. 

 
15 Feederfonds sind Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital, Teilgesellschaftsvermögen einer Investmentakti-
engesellschaft mit veränderlichem Kapital oder EU-OGAW, die mindestens 85 Prozent ihres Vermögens in einem Masterfonds anlegen. 
16 Masterfonds sind OGAW oder Sonstige Investmentvermögen gemäß § 220 KAGB, die Anteile an mindestens einen Feederfonds ausgegeben haben, 
selbst keine Feederfonds sind und keine Anteile eines Feederfonds halten. 



 

 

 

 

74 

Die Gesellschaft wird sicherstellen, dass das OGAW-Sondervermögen fortlaufend mindestens 51 % in Ka-

pitalbeteiligungen investiert.  

Anteilklassen 

§ 4 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 3 der AABen gebildet wer-

den, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme 

oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zuläs-

sig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.  

2. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer An-

teilklassen, die Erträge (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern) und die 

Verwaltungsvergütung, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, 

ausschließlich der betreffenden Anteilklasse zugeordnet werden. 

3. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahres-

bericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ausgabe-

aufschlag, Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder eine Kombination dieser Merkmale) wer-

den im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

Anteile, Ausgabepreis und Kosten  

§ 5 Anteile 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe ihrer An-

teile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

§ 6 Ausgabepreis 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 % des Nettoinventarwerts des Anteils. Es steht der Gesellschaft frei, 

für eine oder mehrere Anteilklassen niedrigere Ausgabeaufschläge zu berechnen bzw. die Möglichkeit zur 

Erhebung des Ausgabeaufschlages an die vertreibenden Stellen zu übertragen. Die Gesellschaft hat im 

Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 165 Absatz 3 KAGB zu machen.  

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

§ 7 Rücknahmeaussetzung von Anteilen des Masterfonds 

Die Gesellschaft ist berechtigt im Falle der zeitweiligen Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des Master-

fonds, die Rücknahme der Anteile des OGAW-Sondervermögens während des gleichen Zeitraums auszusetzen. 

§ 17 Absatz 4 der AABen bleibt hiervon unberührt. 

§ 8 Kosten 

2. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind 

Verwaltungsvergütung  

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine Vergütung („Verwaltungs-

vergütung“) in Höhe von bis zu 1,50 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-

Sondervermögens. Diese Vergütung wird pro rata monatlich nachträglich auf der Basis des durchschnitt-

lichen Nettoinventarwertes berechnet und ausgezahlt. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus 

den täglichen Nettoinventarwerten am Ende eines jeden Monats errechnet. Für Tage, die kein 
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Bewertungstag sind, wird auf den zuletzt ermittelten Nettoinventarwert abgestellt. Für den Anteil des In-

vestments in den Masterfonds wird die dort anfallende Verwaltungsvergütung auf die Vergütung des 

OGAW-Sondervermögens angerechnet (siehe Kosten des Masterfonds, welche im Verkaufsprospekt be-

schrieben sind), sodass die Verwaltungsvergütung bei maximal 1,50 Prozent p.a. liegt. Es steht der Verwal-

tungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu berechnen. 

Es erfolgt eine tägliche Abgrenzung der Verwaltungsvergütung, so dass bis zu der Entnahme eine Verbind-

lichkeit beim OGAW-Sondervermögen entsteht. Der tatsächliche Entnahmezeitpunkt hat wegen der täg-

lichen Abgrenzung keinen Einfluss auf den Nettoinventarwert. 

3. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes eines Fondsmanagers bedienen. Die 

Vergütung des Fondsmanagers ist durch die Verwaltungsvergütung aus Absatz 1 abgedeckt. Die Verwal-

tungsvergütung deckt daneben folgende Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht 

separat belastet werden:  

a) Vergütung der Verwahrstelle;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Ver-

kaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt);  

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Rücknahmepreise und ggf. der 

Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;  

d) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des OGAW-Sonder-

vermögens; 

e) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen erhoben 

werden; 

f) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines 

Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;  

g) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steu-

erlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;  

h) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in Buch-

staben a) bis g) genannten Aufwendungen. 

4. Aufwendungen 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Son-

dervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Ver-

wahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaf-

ten Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Sondervermögen 

und außer im Fall der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzver-

letzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;  

c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 

für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Las-

ten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

d) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

e) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 
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f) Kosten die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenstän-

den entstehen; 

g) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in 

Buchstaben a) bis f) genannten Aufwendungen. 

 

5. Beim Erwerb von Anteilen am Masterfonds gemäß §3 Ziffer 1 der BABen darf kein Ausgabeaufschlag sowie 

kein Rücknahmeabschlag erhoben werden.  

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 

§ 9 Thesaurierung der Erträge 

Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefalle-

nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksich-

tigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die realisierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sonderver-

mögen wieder an.  

§ 10 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 01. Oktober und endet am  

30. September des Folgejahres. 

§ 11 Rückgabebeschränkung 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen beschränken, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger 

mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwertes erreichen (Schwellenwert). 

 


